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MinöStV Eingangsformel

Auf Grund des § 31 Abs. 1 des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I
S. 2150, 2185, 1993 I S. 169) verordnet die Bundesregierung und auf Grund des § 31
Abs. 2 Nr. 3 bis 9, 11 und 12, Abs. 3 Nr. 1, 4 und 5 und Abs. 4 dieses Gesetzes sowie
auf Grund des § 212 Abs. 1 der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613)
verordnet das Bundesministerium der Finanzen:
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§ 1 Begriffsbestimmungen
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§ 2 Mineralölherstellung
§ 3 Mineralölherstellungsbetrieb, Abgrenzung
§ 4 Anmeldung und Antrag auf Erlaubnis
§ 5 Einrichtung des Mineralölherstellungsbetriebs
§ 6 Erteilung und Erlöschen der Erlaubnis
§ 7 Pflichten des Herstellers, Steueraufsicht

Zu den §§ 7, 7a und 31 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa
des Gesetzes
§ 8 Mineralöllager, Voraussetzungen
§ 9 Anmeldung und Antrag auf Erlaubnis, Erteilung und
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§ 10 Einrichtung des Mineralöllagers
§ 11 Pflichten des Lagerinhabers, Steueraufsicht
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Zu den §§ 1 bis 3 und zu § 31 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe g des Gesetzes -

MinöStV § 1 Begriffsbestimmungen

(1) Als Flüssiggase im Sinne des Gesetzes gelten die Waren der Unterpositionen 2711
12 bis 2711 1900 der Kombinierten Nomenklatur (§ 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes).
(2) Als Mineralöl im Sinne des Gesetzes gelten nicht
1. (weggefallen)
2. Waren der Unterpositionen 2707 9991, 2707 9999 und der Position 2713 der

Kombinierten Nomenklatur, die zur Verwendung als Heizstoff bestimmt sind,
wenn sie folgende Merkmale aufweisen:
a) Erstarrungspunkt nach ASTM D 938 von 30 Grad C und darüber,
b) Dichte von 0,942 kg/l und darüber bei 70 Grad C und
c) Nadelpenetration nach ASTM D 5 unter 400 bei 25 Grad C,

3. Waren der Unterposition 2714 9000 der Kombinierten Nomenklatur, die zur
Verwendung als Heizstoff bestimmt sind.

(3) Der Antragsteller hat für die Steuerbegünstigung nach § 2a des Gesetzes Art und
Menge des Biokraft- oder Bioheizstoffes nachzuweisen. An den Nachweis sind strenge
Anforderungen zu stellen. Insbesondere muss bei nicht in der Bundesrepublik
Deutschland hergestelltem Bioethanol die Herstellung von der im Herstellungsland
zuständigen Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen deutschen Behörde
kontrolliert werden. Für alle für den deutschen Markt bestimmten Erzeugnisse hat die
zuständige Behörde des Herstellungslandes eine Herstellerbescheinigung auszustellen,
die dem zuständigen Hauptzollamt auf Verlangen vorzulegen ist.

MinöStV § 1a Kennzeichnung von Heizöladditiven

Auf Antrag kann das Hauptzollamt zulassen, daß Heizöladditive nach § 1 Abs. 2 Satz 1
Nr. 11 des Gesetzes, die nach dem Steuersatz des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes
versteuert werden sollen, abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 7 des Gesetzes
nicht gekennzeichnet werden, wenn nach den Umständen eine Verwendung der Additive als
Kraftstoff oder zur Herstellung oder Verbesserung von Kraftstoff nicht anzunehmen
ist. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen (§ 120 der Abgabenordnung) versehen
werden.
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Zu den §§ 6 und 31 Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a und b des Gesetzes -

MinöStV § 2 Mineralölherstellung

(1) Mineralölherstellung im Sinne des Gesetzes ist vorbehaltlich des Absatzes 4 die
Herstellung von
1. Kraftstoffen,
2. Heizstoffen oder
3. anderen Mineralölen als Kraft- oder Heizstoffen, ausgenommen Mineralöle

der Position 2710 mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen
Mineralien unter 95 Gewichtshundertteilen und Mineralöle der Positionen
3403, 3811 und 3817 der Kombinierten Nomenklatur.

Dies gilt auch in einem Verfahren nach Artikel 82 oder 84 des Zollkodex (Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften, ABl. EG Nr. L 302 S. 1, berichtigt im ABl. EG 1993 Nr. L 79 S. 84).
(2) Als Gewinnen gilt auch das Bestimmen von Waren nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des
Gesetzes zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff, ausgenommen Waren nach § 1 Abs. 2.
(3) Als Bearbeiten gilt auch das Mischen von Mineralöl mit anderen Stoffen, wenn das
Gemisch ein Mineralöl ist, es sei denn, das Mischen erfolgt in einem Mineralöllager
(§ 7 des Gesetzes) oder bei der Verwendung von steuerfreiem Mineralöl nach § 4 Abs. 1
Nr. 2 des Gesetzes.
(4) Für Betriebe, die nicht schon aus einem anderen Grunde
Mineralölherstellungsbetriebe sind, gelten nicht als Mineralölherstellung
1. das Mischen von Mineralölen

a) miteinander, ausgenommen das Mischen von Biokraft- oder Bioheizstoffen
nach § 2a des Gesetzes mit anderen Mineralölen, oder

b) mit anderen Stoffen
aa) zur Herstellung von Zweitaktergemischen,
bb) zum Kennzeichnen von Mineralölen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 bis 4 des

Gesetzes,
oder

c) mit Wasser,
2. das Mischen von Biokraft- oder Bioheizstoffen nach § 2a des Gesetzes mit

anderen Mineralölen,
a) durch den Endverwender zum Eigenverbrauch,
b) bei der Abgabe aus einem Transportmittel; § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 4

und § 10 Abs. 1 der Heizölkennzeichnungsverordnung gelten sinngemäß,
3. das Trocknen oder bloße mechanische Reinigen von Mineralöl vor der ersten

Verwendung,
4. das Gewinnen von Mineralöl

a) in Vorrichtungen zur Reinigung oder Reinhaltung von Gewässern und in
Wasseraufbereitungsanlagen,

b) in Vorrichtungen zur Reinhaltung der Luft bei der Lagerung oder
Verladung von Mineralöl, beim Betanken von Kraftfahrzeugen oder der
Entgasung von Transportmitteln oder

c) beim Reinigen von Putzstoffen, Arbeitskleidung oder Altpapier,
d) durch Bestimmen von Altölen (§ 5a des Abfallgesetzes vom 27. August

1986, BGBl. I S. 1410, 1501) zur Verwendung als Heizstoff nach Absatz
2 oder

e) durch Bestimmen von Waren der Position 2705 der Kombinierten
Nomenklatur, die in Vorrichtungen zur Reinhaltung der Luft bei der
Lagerung oder Verladung von Mineralöl, beim Betanken von
Kraftfahrzeugen oder der Entgasung von Transportmitteln aufgefangen
werden, zur Verwendung als Kraft- oder Heizstoff nach Absatz 2,
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wenn das Mineralöl nicht weiter bearbeitet und nach Nummer 5 verwendet,
abgegeben, aus dem Steuergebiet verbracht oder vernichtet wird,

5. die Entnahme von Mineralöl aus Waren der Abschnitte XVI und XVII der
Kombinierten Nomenklatur, das Wiedergewinnen in anderer Weise sowie das
Aufarbeiten des gewonnenen Mineralöls, wenn das Mineralöl
a) nur im Betrieb selbst zu einem steuerbegünstigten Zweck verwendet oder

mit Bewilligung des Hauptzollamts zu steuerbegünstigten Zwecken
abgegeben oder

b) unmittelbar oder über eine abfallrechtlich genehmigte Sammelstelle an
ein Steuerlager abgegeben oder aus dem Steuergebiet verbracht oder
vernichtet wird.

(5) Mineralöl, das nach Absatz 4 Nr. 4 und 5 gewonnen und zu steuerbegünstigten
Zwecken verwendet oder abgegeben wird, ist steuerfrei. Der Verwender oder der
Abgebende hat auf Verlangen des Hauptzollamts über die Verwendung oder die Abgabe des
Mineralöls Anschreibungen zu führen und sie den mit der Steueraufsicht betrauten
Amtsträgern oder dem Hauptzollamt vorzulegen. Das Hauptzollamt kann weitere
Überwachungsmaßnahmen anordnen, wenn sie zur Sicherung der Steuerbelange erforderlich
erscheinen.

MinöStV § 3 Mineralölherstellungsbetrieb, Abgrenzung

(1)
(2)
(3) Teile des Mineralölherstellungsbetriebs, in denen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 des
Gesetzes Mineralöl zur Aufrechterhaltung des Betriebs steuerfrei verwendet werden
kann, sind
1. Anlagen zur Gewinnung oder Bearbeitung von Mineralöl,
2. Lagerstätten für die Rohstoffe und für Zwischen-, Fertig- und

Nebenerzeugnisse der Mineralölherstellung, die mit den Anlagen nach Nummer
1 räumlich zusammenhängen,

3. Rohrleitungen, Pump- und Beheizungsanlagen, die mit den in den Nummern 1,
2, 4 und 5 bezeichneten Anlagen räumlich zusammenhängen und die dem
Entladen und Verladen von Rohstoffen, Fertig-, Zwischen- und
Nebenerzeugnissen der Mineralölherstellung oder zu deren Beförderung zu
den oder innerhalb der bezeichneten Anlagen dienen,

4. Anlagen zur Reinigung oder Beseitigung von Abwässern der
Mineralölherstellung,

5. zum Betrieb gehörige Anlagen zur Energiegewinnung, die mit den Anlagen
nach Nummer 1 räumlich zusammenhängen, soweit sie Energie zum Verbrauch im
Mineralölherstellungsbetrieb abgeben; wird in den Anlagen Energie aus
Mineralöl und anderen Stoffen gewonnen und den Verbrauchstellen über ein
einheitliches Leitungssystem zugeleitet, gilt die Energie aus Mineralöl in
dem Umfang als zum Verbrauch im Mineralölherstellungsbetrieb abgegeben, in
dem dort Energie zur Aufrechterhaltung des Betriebs verbraucht wird.

MinöStV § 4 Anmeldung und Antrag auf Erlaubnis

(1) Wer Mineralöl herstellen will, hat vor der Eröffnung des Betriebs zusammen mit
dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes die nach § 139
der Abgabenordnung vorgeschriebene Anmeldung in zwei Stücken bei dem Hauptzollamt
einzureichen, in dessen Bezirk der Betrieb eingerichtet werden soll. Darin sind Name,
Geschäftssitz (§ 23 Abs. 2 der Abgabenordnung), Rechtsform, Höhe des Eigenkapitals
und die Kapitalhaftungsverhältnisse des Antragstellers, des Inhabers, der
Gesellschafter und der sonstigen Beteiligten, wirtschaftliche Verflechtungen, Höhe
der Beteiligungen und gesetzliche Vertreter sowie die Steuernummer beim Finanzamt und
- soweit vorhanden - die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a des
Umsatzsteuergesetzes) anzugeben. Jedem der beiden Stücke sind beizufügen:
1. eine Beschreibung der Herstellungsanlagen, der Lagerstätten, der

Zapfstellen und der mit ihnen in Verbindung stehenden oder an sie
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angrenzenden Räume mit Lage- und Rohrleitungsplan;
2. eine Betriebserklärung; darin sind allgemeinverständlich zu beschreiben

a) das Herstellungsverfahren,
b) die zu bearbeitenden Rohstoffe,
c) die herzustellenden Erzeugnisse unter Darstellung der für die Steuer

maßgebenden Merkmale,
d) die Nebenerzeugnisse und Abfälle.
Die Betriebserklärung ist durch eine schematische Darstellung zu ergänzen,
soweit dies zu ihrem Verständnis erforderlich ist;

3. eine Erklärung, welche Mineralöle nach der Bezeichnung im Gesetz in den
Betrieb gebracht werden sollen; dabei ist auch anzugeben, ob gleichartige
versteuerte Mineralöle gehandelt, gelagert oder verwendet werden;

4. eine Darstellung der Mengenermittlung und der Fabrikationsbuchführung;
5. die Erklärung über die Bestellung eines Beauftragten nach § 214 der

Abgabenordnung oder eines Betriebsleiters nach § 57, in der dieser sein
Einverständnis erklärt hat;

6. eine Erklärung, ob dem Antragsteller, dem Inhaber, den Gesellschaftern und
sonstigen Teilhabern einer Firma oder deren Rechtsvorgängern oder den mit
der Geschäftsführung Beauftragten bereits die Herstellung von Mineralöl
oder ein Mineralöllager erlaubt, die Zulassung als berechtigter Empfänger
nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes oder eine förmliche Einzelerlaubnis (§ 19
Abs. 1) für die Verwendung oder Verteilung von steuerbegünstigtem
Mineralöl erteilt worden ist.

Unternehmen, die im Handels- oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind, haben
einen Registerauszug vorzulegen.
(2) Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere Angaben zu machen,
wenn sie zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich
erscheinen. Es kann auf Angaben verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.

MinöStV § 5 Einrichtung des Mineralölherstellungsbetriebs

(1) Der Mineralölherstellungsbetrieb muß so eingerichtet sein, daß die mit der
Steueraufsicht betrauten Amtsträger den Gang der Herstellung und den Verbleib der
Erzeugnisse im Betrieb verfolgen können. Das Hauptzollamt kann besondere
Anforderungen stellen, die im Interesse der Steueraufsicht erforderlich erscheinen.
(2) Lagertanks für Mineralöl im Mineralölherstellungsbetrieb müssen eichamtlich
vermessen und die Zapfstellen zur Entnahme von Mineralöl mit geeichten
Meßeinrichtungen versehen sein. Das Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen, wenn die
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Die Lagerstätten für Mineralöl (Räume, Gefäße, Lagerplätze) und die Zapfstellen
zur Entnahme von Mineralöl bedürfen der Zulassung durch das Hauptzollamt.
(4) Der Inhaber des Mineralölherstellungsbetriebs (Hersteller) darf Mineralöl nur in
den angemeldeten Betriebsanlagen herstellen, nur in den zugelassenen Lagerstätten
lagern und nur an den zugelassenen Zapfstellen entnehmen.

MinöStV § 6 Erteilung und Erlöschen der Erlaubnis

(1) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Erlaubnis und stellt einen
Erlaubnisschein als Nachweis der Bezugsberechtigung nach den §§ 14 bis 16 des
Gesetzes aus. Das Hauptzollamt kann die Erlaubnis schon vor Abschluß einer Prüfung
des Antrags erteilen, wenn Sicherheit in Höhe der Steuer geleistet ist, die
voraussichtlich entstehen wird.
(2) Die Erlaubnis zur Herstellung erlischt
1. durch Widerruf,
2. durch Verzicht,
3. durch Fristablauf,
4. durch Übergabe des Mineralölherstellungsbetriebs an Dritte,
5. durch Tod des Herstellers,
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6. durch Auflösung der juristischen Person oder Personenvereinigung ohne
Rechtspersönlichkeit, der die Erlaubnis erteilt worden ist,

7. durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Herstellers
oder durch Abweisung der Eröffnung mangels Masse

im Zeitpunkt des maßgebenden Ereignisses, soweit die folgenden Absätze nichts anderes
bestimmen.
(3) Das Hauptzollamt kann beim Erlöschen der Erlaubnis eine angemessene Frist für die
Räumung des Mineralölherstellungsbetriebs gewähren, wenn keine Anzeichen für eine
Gefährdung der Steuer nach dem Ermessen des Hauptzollamts erkennbar sind.
(4) Beantragen in Fällen des Absatzes 2 Nr. 5 bis 7 die Erben, die Liquidatoren oder
der Insolvenzverwalter innerhalb eines Monats nach dem maßgebenden Ereignis die
Fortführung des Mineralölherstellungsbetriebs bis zur Erteilung der Erlaubnis für
Erben oder einen Erwerber oder bis zur Abwicklung des Mineralölherstellungsbetriebs,
gilt die Erlaubnis für die Antragsteller fort und erlischt nicht vor Ablauf einer
angemessenen Frist, die das Hauptzollamt festsetzt.
(5) Geht der Erlaubnisschein verloren, hat der Hersteller dies dem Hauptzollamt
unverzüglich anzuzeigen. Das Hauptzollamt stellt auf Antrag einen neuen
Erlaubnisschein aus, es sei denn, die Erlaubnis ist zu widerrufen.

MinöStV § 7 Pflichten des Herstellers, Steueraufsicht

(1) Der Hersteller hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen.
(2) Der Hersteller hat über den Zugang und den Abgang an Mineralölen und anderen
Stoffen ein Mineralölherstellungsbuch nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu
führen. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Der Hersteller hat auf
Verlangen des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu führen und Art und Menge des
aus dem Mineralölherstellungsbetrieb entfernten Mineralöls unter Angabe der
Verkaufspreise, gewährter Preisnachlässe und der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
dem Hauptzollamt am Tag nach der Entfernung anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann
einfachere Anschreibungen zulassen oder die Führung des Mineralölherstellungsbuchs
erlassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das
Mineralölherstellungsbuch ist jeweils für ein Kalenderjahr zu führen, spätestens am
31. Januar des folgenden Jahres abzuschließen und nach § 147 Abs. 3 und 4 der
Abgabenordnung aufzubewahren. Der Hersteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts
diesem das abgeschlossene Mineralölherstellungsbuch abzuliefern.
(3) Der Hersteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem Zusammenstellungen über
die Abgabe von steuerbegünstigtem Mineralöl vorzulegen. Er hat bis zum 15. Februar
jeden Jahres andere als die in § 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes und
§ 4 Abs. 2 des Gesetzes genannten Mineralöle dem zuständigen Hauptzollamt anzumelden,
die er im abgelaufenen Kalenderjahr zu den in der Anlage 1 aufgeführten
steuerbegünstigten Zwecken abgegeben hat.
(4) Der Hersteller hat einmal im Kalenderjahr den Bestand an Mineralölen und anderen
Stoffen aufzunehmen und ihn gleichzeitig mit dem Sollbestand dem Hauptzollamt
spätestens sechs Wochen nach der Bestandsaufnahme mit amtlich vorgeschriebenem
Vordruck anzumelden. Der Hersteller hat den Zeitpunkt der Bestandsaufnahme dem
Hauptzollamt drei Wochen vorher anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann auf die Anzeige
verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die mit der
Steueraufsicht betrauten Amtsträger können an der Bestandsaufnahme teilnehmen.
(5) Auf Anordnung des Hauptzollamts sind im Mineralölherstellungsbetrieb die Bestände
an Mineralölen und anderen Stoffen amtlich festzustellen. Dazu hat der Hersteller das
Mineralölherstellungsbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen Anschreibungen
aufzurechnen und auf Verlangen des Hauptzollamts die Bestände mit amtlich
vorgeschriebenem Vordruck anzumelden. Der Hersteller hat auf Verlangen des
Hauptzollamts auch andere Mineralöle, mit denen er handelt, die er lagert oder
verbraucht, in die Bestandsaufnahme oder Anmeldung einzubeziehen.
(6) Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können für steuerliche Zwecke
unentgeltlich Proben von Mineralölen und von Stoffen, die zu ihrer Herstellung
bestimmt sind oder als Nebenerzeugnisse bei der Herstellung anfallen, zur
Untersuchung entnehmen.
(7) Der Hersteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem für die Steueraufsicht
wichtige Betriebsvorgänge schriftlich anzumelden und Zwischenabschlüsse zu fertigen.
(8) Der Hersteller hat dem Hauptzollamt vorbehaltlich des Absatzes 9 Änderungen in
den nach § 4 angegebenen Verhältnissen sowie Überschuldung, drohende oder
eingetretene Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung und Stellung des Antrags auf
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Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
(9) Beabsichtigt der Hersteller, die angemeldeten Räume, Anlagen, Lagerstätten und
Zapfstellen oder die in der Betriebserklärung dargestellten Verhältnisse zu ändern,
hat er dies dem Hauptzollamt mindestens eine Woche vorher schriftlich in zwei Stücken
anzuzeigen. Er darf die Änderung erst durchführen, wenn das Hauptzollamt zugestimmt
hat. Das Hauptzollamt kann auf Antrag auf die Anzeige verzichten, wenn die Änderung
auf andere Weise jederzeit erkennbar ist und der Hersteller sich verpflichtet, die
Änderung unverzüglich rückgängig zu machen, wenn die nachträgliche Zustimmung des
Hauptzollamts nicht erteilt wird. Das Hauptzollamt kann den Verzicht außerdem davon
abhängig machen, daß über die An- und Abmeldung von Lagerstätten oder Lagerbehältern
besondere Anschreibungen oder Verzeichnisse geführt werden. Der Hersteller hat auf
Verlangen des Hauptzollamts die Unterlagen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 neu zu
erstellen, wenn sie unübersichtlich geworden sind.
(10) Die Erben haben den Tod des Herstellers, die Liquidatoren haben den
Auflösungsbeschluß, der Hersteller und der Insolvenzverwalter haben die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens jeweils dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
(11) Der Hersteller hat dem Hauptzollamt die Einstellung des Betriebs unverzüglich,
die Wiederaufnahme des Betriebs mindestens eine Woche vorher anzuzeigen.
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Zu den §§ 7, 7a und 31 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des
Gesetzes -

MinöStV § 8 Mineralöllager, Voraussetzungen

(1) Als Mineralöllager kann unter den Voraussetzungen nach § 7 des Gesetzes auch das
Lager eines Verteilers zugelassen werden, dem die Verteilung unter Überführung der
Waren in den freien Verkehr zur besonderen Verwendung (Artikel 82 des Zollkodex) und
das Vermischen von Waren, die bereits in den freien Verkehr zur besonderen Verwendung
übergeführt worden sind, mit Waren, die in den freien Verkehr zur besonderen
Verwendung nach Artikel 296 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr.
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 253
S. 1), berichtigt im ABl. EG 1994 Nr. L 268 S. 32) in der jeweils geltenden Fassung
übergeführt worden sind, bewilligt worden ist.
(2) (weggefallen)

MinöStV § 9 Anmeldung und Antrag auf Erlaubnis, Erteilung und Erlöschen der Erlaubnis

Wer Mineralöl unter Steueraussetzung lagern will, hat beim Hauptzollamt die Erlaubnis
nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zu beantragen. Die §§ 4 und 6 gelten sinngemäß.

MinöStV § 10 Einrichtung des Mineralöllagers

(1) Die Lagerstätten eines Mineralöllagers müssen so beschaffen sein, daß Mineralöle
verschiedener Art voneinander getrennt und übersichtlich gelagert werden können.
(2) Lagertanks für Mineralöl im Mineralöllager müssen eichamtlich vermessen und die
Zapfstellen zur Entnahme von Mineralöl mit geeichten Meßeinrichtungen versehen sein.
Das Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
(3) Die Lagerstätten für Mineralöl (§ 5 Abs. 3) und die Zapfstellen zur Entnahme von
Mineralöl bedürfen der Zulassung durch das Hauptzollamt. Der Inhaber des
Mineralöllagers (Lagerinhaber) hat die zugelassenen Lagerstätten durch Tafeln mit der
Aufschrift "Mineralöllager" zu kennzeichnen.
(4) Der Lagerinhaber darf Mineralöl nur in den zugelassenen Lagerstätten lagern und
nur an den zugelassenen Zapfstellen entnehmen.

MinöStV § 11 Pflichten des Lagerinhabers, Steueraufsicht

(1) Der Lagerinhaber hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen.
(2) Der Lagerinhaber hat über den Zugang und den Abgang an Mineralölen und anderen
Stoffen, die zum Vermischen mit Mineralöl in das Mineralöllager aufgenommen werden (§
12 Abs. 1), ein Mineralöllagerbuch nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu führen.
Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Der Lagerinhaber hat auf Verlangen
des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu führen und Art und Menge des aus dem
Mineralöllager entfernten Mineralöls unter Angabe der Verkaufspreise, gewährter
Preisnachlässe und der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen dem Hauptzollamt am Tag
nach der Entfernung anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann einfachere Anschreibungen
zulassen oder die Führung des Mineralöllagerbuchs erlassen, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das Mineralöllagerbuch ist jeweils für ein
Kalenderjahr zu führen, spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres abzuschließen
und nach § 147 Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung aufzubewahren. Der Lagerinhaber hat
auf Verlangen des Hauptzollamts diesem das abgeschlossene Mineralöllagerbuch
abzuliefern.
(3) Der Lagerinhaber hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem Zusammenstellungen
über die Abgabe von steuerbegünstigtem Mineralöl vorzulegen. Er hat bis zum 15.
Februar jeden Jahres andere als die in § 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 des
Gesetzes und § 4 Abs. 2 des Gesetzes genannten Mineralöle dem zuständigen
Hauptzollamt anzumelden, die er im abgelaufenen Kalenderjahr zu den in der Anlage 1
aufgeführten steuerbegünstigten Zwecken abgegeben hat.
(4) Der Lagerinhaber hat einmal im Kalenderjahr den Bestand an Mineralölen und
anderen Stoffen aufzunehmen und ihn gleichzeitig mit dem Sollbestand dem Hauptzollamt
spätestens sechs Wochen nach der Bestandsaufnahme mit amtlich vorgeschriebenem
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Vordruck anzumelden. Der Lagerinhaber hat den Zeitpunkt der Bestandsaufnahme dem
Hauptzollamt drei Wochen vorher anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann auf die Anzeige
verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die mit der
Steueraufsicht betrauten Amtsträger können an der Bestandsaufnahme teilnehmen.
(5) Auf Anordnung des Hauptzollamts sind im Mineralöllager die Bestände an
Mineralölen und anderen Stoffen amtlich festzustellen. Dazu hat der Lagerinhaber das
Mineralöllagerbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen Anschreibungen aufzurechnen
und auf Verlangen des Hauptzollamts die Bestände mit amtlich vorgeschriebenem
Vordruck anzumelden. Der Lagerinhaber hat auf Verlangen des Hauptzollamts auch andere
Mineralöle, mit denen er handelt, die er lagert oder verbraucht, in die
Bestandsaufnahme oder Anmeldung einzubeziehen.
(6) Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können für steuerliche Zwecke
unentgeltlich Proben von Mineralölen und anderen im Mineralöllager befindlichen
Erzeugnissen zur Untersuchung entnehmen.
(7) Der Lagerinhaber hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem für die
Steueraufsicht wichtige Betriebsvorgänge schriftlich anzumelden und
Zwischenabschlüsse zu fertigen.
(8) Der Lagerinhaber hat dem Hauptzollamt vorbehaltlich des Absatzes 9 Änderungen in
den nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 angegebenen Verhältnissen sowie
Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung
und Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.
(9) Beabsichtigt der Lagerinhaber, die angemeldeten Lagerstätten und Zapfstellen oder
die in der Betriebserklärung dargestellten Verhältnisse zu ändern, hat er dies dem
Hauptzollamt mindestens eine Woche vorher schriftlich in zwei Stücken anzuzeigen. Er
darf die Änderung erst durchführen, wenn das Hauptzollamt zugestimmt hat. Das
Hauptzollamt kann auf Antrag auf die Anzeige verzichten, wenn die Änderung auf andere
Weise jederzeit erkennbar ist und der Lagerinhaber sich verpflichtet, die Änderungen
unverzüglich rückgängig zu machen, wenn die nachträgliche Zustimmung des
Hauptzollamts nicht erteilt wird. Das Hauptzollamt kann den Verzicht außerdem davon
abhängig machen, daß über die An- und Abmeldung von Lagerstätten oder Lagerbehältern
besondere Anschreibungen oder Verzeichnisse geführt werden. Der Lagerinhaber hat auf
Verlangen des Hauptzollamts die Unterlagen nach § 4 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 in
Verbindung mit § 9 neu zu erstellen, wenn sie unübersichtlich geworden sind.
(10) Die Erben haben den Tod des Lagerinhabers, die Liquidatoren haben den
Auflösungsbeschluß, der Lagerinhaber und der Insolvenzverwalter haben die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens jeweils dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

MinöStV § 11a Einlagerer, Erlaubnis und Pflichten

(1) Die Erlaubnis nach § 7a Abs. 2 des Gesetzes ist bei dem Hauptzollamt, das die
Erlaubnis für das Mineralöllager erteilt hat, zu beantragen. Mit dem Antrag ist die
schriftliche Zustimmung des Inhabers des Mineralöllagers zur Einlagerung vorzulegen.
Der Antragsteller hat sich schriftlich damit einverstanden zu erklären, dass dem
Inhaber des Mineralöllagers im Rahmen der Durchführung von Besteuerung, Außenprüfung
und Steueraufsicht Sachverhalte, die für die ordnungsgemäße Besteuerung des
Einlagerers erforderlich sind, bekannt werden. Das Hauptzollamt erteilt die Erlaubnis
schriftlich. Die §§ 4 und 6 Abs. 2 bis 4 gelten sinngemäß; auf bereits beim
Hauptzollamt vorliegende Unterlagen kann Bezug genommen werden. Die Erlaubnis
erlischt neben den in § 6 Abs. 2 genannten Gründen auch durch Erlöschen der Erlaubnis
für das Mineralöllager.
(2) Der Einlagerer hat über die von ihm oder auf seine Veranlassung in das
Mineralöllager eingelagerten und daraus entnommenen Mineralöle Anschreibungen zu
führen. Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Einlagerer weitere Anschreibungen zu
führen. Mit Zustimmung des Hauptzollamts können die Anschreibungen auch vom
Lagerinhaber geführt werden. § 11 Abs. 1, 8 und 10 gilt sinngemäß.

MinöStV § 12 Lagerbehandlung

(1) Mineralöle dürfen im Mineralöllager miteinander oder mit anderen Stoffen gemischt
werden, wenn das Gemisch ein Mineralöl ist.
(2) Mineralöl darf im Mineralöllager umgepackt, umgefüllt und in jeder anderen Weise
behandelt werden, die es vor Schaden durch die Lagerung schützen soll. Das
Hauptzollamt kann weitere Behandlungen zulassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.

MinöStV § 12a Mineralöllager ohne Lagerstätten
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(1) Für Schweröle nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes oder Flüssiggase
nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes, die zu Zwecken nach § 3 des Gesetzes, § 4 des
Gesetzes oder § 32 Abs. 1 des Gesetzes abgegeben oder unter Steueraussetzung in ein
anderes Steuerlager im Steuergebiet verbracht werden sollen, kann das Hauptzollamt
auf Antrag abweichend von § 7 Abs. 1 und 2 des Gesetzes auch dann eine Erlaubnis nach
§ 7 Abs. 2 des Gesetzes erteilen, wenn das Mineralöllager keine Lagerstätten besitzt.
(2) Für die Anmeldung, den Antrag, die Erteilung und das Erlöschen der Erlaubnis
gelten die §§ 4 und 6, für die Pflichten des Lagerinhabers gilt § 11 sinngemäß.
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Zu § 8 des Gesetzes -

MinöStV § 13 Gasgewinnungsbetriebe, Gaslager

(1) Wer Erdgas herstellen oder unter Tage lagern will, hat beim Hauptzollamt die
Erlaubnis nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes zu beantragen. Die §§ 4 und 6 gelten
sinngemäß.
(2) Für die Herstellung von Erdgas, die Abgrenzung und Einrichtung des
Gasgewinnungsbetriebs sowie für die Pflichten des Inhabers des Gasgewinnungsbetriebs
gelten die §§ 2, 3, 5 und 7, für die Einrichtung des Gaslagers, die Pflichten des
Inhabers des Gaslagers und die Lagerbehandlung gelten die §§ 10 bis 12 mit der
Maßgabe sinngemäß, daß für Betriebe, die nicht schon aus einem anderen Grunde
Gasgewinnungsbetriebe sind, auch das Beimischen von Kleinstmengen anderer Stoffe zum
Verbessern oder zum Riechbarmachen (Odorieren) von Erdgas nicht als Erdgasherstellung
gilt.
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Zu § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 3 und den §§ 9 bis 11 des Gesetzes -

MinöStV § 14 Entfernung und Entnahme von Mineralöl

Mineralöl gilt als aus dem Steuerlager, dem Gasgewinnungsbetrieb oder dem Gaslager
entfernt oder als innerhalb des Lagers oder Betriebs entnommen, sobald es aus den
zugelassenen Lagerstätten entnommen ist. Verliert ein Betrieb die Eigenschaft als
Steuerlager, Gasgewinnungsbetrieb oder Gaslager, gilt alles Mineralöl, das sich in
dem Lager oder Betrieb befindet, als in diesem Zeitpunkt aus dem Lager oder Betrieb
entfernt.

MinöStV § 15 Anmeldung und Entrichtung der Steuer

(1) Für die Steueranmeldung ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck zu verwenden.
(2) (weggefallen)
(3) Der Steuerschuldner hat die in der Anmeldung errechnete Steuer ohne Anforderung
spätestens am Fälligkeitstag zu zahlen.

MinöStV § 16 Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer

Als Anzeichen für eine Gefährdung der Steuer nach § 6 Abs. 2 des Gesetzes, § 7 Abs. 2
des Gesetzes, § 8 Abs. 3 des Gesetzes und § 11 Abs. 3 des Gesetzes ist insbesondere
anzusehen, wenn Hersteller, Lagerinhaber, Inhaber von Gasgewinnungsbetrieben oder
Gaslagern
1. Auskünfte über ihre wirtschaftliche Lage einschließlich der Herkunft des

Betriebskapitals verweigern, die Prüfung ihrer wirtschaftlichen Lage
ablehnen oder die für die Prüfung erforderlichen Bilanzen, Inventare,
Bücher und Aufzeichnungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mit
richtigem Inhalt vorlegen,

2. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 oder § 11 Abs. 2 Satz 2 die Entfernung von
Mineralöl nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise anzeigen, sofern nicht ein offenkundiges Versehen
vorliegt,

3. zur Zahlung fälliger Mineralölsteuer nicht oder nur teilweise gedeckte
Schecks vorlegen oder vorlegen lassen,

4. die Steuer mehrfach innerhalb der Frist nach § 240 Abs. 3 der
Abgabenordnung oder nach deren Ablauf gezahlt haben,

5. die Steuer mehrmals durch einen Dritten haben entrichten lassen, ohne daß
sie Ansprüche auf die Zahlung durch den Dritten aus einem wirtschaftlich
begründeten gegenseitigen Vertrag nachweisen können,

6. Forderungen gegen Abnehmer fortlaufend abgetreten haben und zugleich
Mineralöl an andere Abnehmer auf Kredit liefern, ohne daß der
Zahlungseingang gesichert ist,

7. Mineralöl längere Zeit unter Einstandspreisen mit Verlust ohne begründete
Aussicht auf Ausgleich des Verlustes, insbesondere unter Absatzausweitung
verkaufen,

8. wirtschaftlich von einem Dritten abhängig sind oder fortlaufend Mineralöl
eines Dritten in erheblichem Umfang herstellen oder lagern, ohne für den
Eingang der zur Entrichtung der Steuer erforderlichen Mittel gesichert zu
sein,

9. nicht übersehbare Unternehmensbeteiligungen oder -verbindungen,
insbesondere im Ausland, eingehen oder

10. Personen maßgeblich am Kapital des Unternehmens oder an der
Geschäftsabwicklung beteiligen, die Mineralölsteuer vorsätzlich oder
leichtfertig verkürzt haben, vorsätzlich oder leichtfertig an einer
Verkürzung beteiligt waren, die nach den im Einzelfall vorliegenden
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tatsächlichen Anhaltspunkten mit Wahrscheinlichkeit Täter oder Teilnehmer
einer Steuerstraftat sind, oder die in einen Fall von Zahlungsunfähigkeit
verwickelt sind oder waren, auf Grund dessen Mineralölsteuer nicht in
voller Höhe vereinnahmt werden konnte.
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Zu den §§ 3, 4, 12, 13 und 31 Abs. 2 Nr. 2, 5, 5a, 6 Buchstabe c, e und f, Nr. 9
Buchstabe e und Abs. 3 Nr. 6 sowie zu § 32 des Gesetzes und zu § 212 Abs. 1
der Abgabenordnung -

MinöStV § 17 Begriffsbestimmungen

(1) Anlagen zur Abdeckung von Spitzenlasten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des
Gesetzes sind Anlagen zur Stromerzeugung, die regelmäßig nicht länger als 1.200
Stunden im Jahr betrieben werden.
(2) Entlösungsgase im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes sind Gase, die
verfahrensbedingt bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung in Mengen von nicht mehr als 500
Kubikmeter je Stunde anfallen.
(2a) (weggefallen)
(3) Das Gewinnen von Mineralöl bei der Verwendung von Mineralöl, das nach § 4 Abs. 1
Nr. 2 des Gesetzes steuerbegünstigt ist, ist vorbehaltlich des § 2 Abs. 4
Mineralölherstellung.
(4) Die Verwendung von Schmierstoffen zur Herstellung von Zweitaktergemischen ist
keine Verwendung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a des Gesetzes.
(5) Schiffe im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes sind nicht
1. Hotelschiffe, Wohnschiffe, Therapieschiffe, Schiffe von Schiffsfotografen,

Schiffsmalern, Bestattungsunternehmen und zu ähnlichen Zwecken eingesetzte
Schiffe,

2. schwimmende Arbeitsgeräte wie Bagger, Krane, Getreideheber,
3. Wasserfahrzeuge, die

a) zur wassersportlichen Schulung eingesetzt sind, wie Schiffe von
Yacht-, Navigations-, Tauch- und anderen Wassersportschulen,

b) zur Ausübung des Wassersports einem Dritten überlassen werden, ohne
Rücksicht darauf, von wem sie geführt werden.

(6) Eine Untersuchung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes ist nur die im
Laboratorium übliche chemisch-technische Prüfung.
(7) Verteiler im Sinne des § 12 des Gesetzes ist, wer Mineralöle an andere für
steuerbegünstigte Zwecke abgeben will.
(8) Verwender im Sinne des § 12 des Gesetzes ist, wer Mineralöle für
steuerbegünstigte Zwecke verwenden will.
(9) Verbrauchsteuergebiet der Europäischen Gemeinschaft im Sinne des Gesetzes ist der
in Artikel 2 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 über das
allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle
verbrauchsteuerpflichtiger Waren (ABl. EG Nr. L 76 S. 1) festgelegte Geltungsbereich
dieser Richtlinie (EG-Verbrauchsteuergebiet).
(10) Lieferer im Sinne des § 13 Abs. 2 des Gesetzes ist, wer als Inhaber eines
Steuerlagers steuerbegünstigtes Mineralöl an Erlaubnisinhaber abgibt.
(11) Die Verwendung steuerbefreiten Mineralöls wird nicht erlaubt, wenn es neben
einem begünstigten Zweck auch einen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bis c des
Gesetzes von der Begünstigung ausgeschlossenen Zweck erfüllt, es sei denn, das
Mineralöl soll in einem einheitlichen Verwendungsvorgang in erster Linie zu
begünstigten Zwecken dienen oder wird bei zusammenhängenden Verwendungsvorgängen
innerhalb eines Geräts oder einer Maschine überwiegend für begünstigte Zwecke
verwendet. Die Verwendung steuerbefreiten Mineralöls ist jedoch unzulässig, wenn das
Mineralöl zugleich in Verbrennungsmotoren als Kraftstoff verwendet wird.
(12) Die Verwendung steuerbefreiter Mineralöle als Luftfahrtbetriebsstoffe wird nur
in Luftfahrzeugen erlaubt, die ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke nach § 4
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes eingesetzt werden.

MinöStV § 18 Antrag auf Erlaubnis

(1) Wer steuerbegünstigtes Mineralöl nach § 3, § 4 oder § 32 Abs. 1 oder 2 des
Gesetzes verwenden oder verteilen will, hat die Erlaubnis nach § 12 Satz 1 Nr. 1 des
Gesetzes, soweit sie nicht allgemein erteilt ist (§ 21), bei dem Hauptzollamt, in
dessen Bezirk das Mineralöl verwendet oder verteilt werden soll, bei nicht
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ortsgebundener Verwendung oder Verteilung bei dem Hauptzollamt, in dessen Bezirk der
Antragsteller seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat, zu beantragen.
(2) Der Antrag ist schriftlich in zwei Stücken vorzulegen. Darin sind die Art des
Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz und der Verwendungszweck anzugeben; dabei
ist auch anzugeben, ob gleichartige versteuerte Mineralöle gehandelt, gelagert oder
verwendet werden. Jedem der beiden Stücke sind beizufügen
1. eine Beschreibung der Betriebs- und Lagerräume und der mit ihnen in

Verbindung stehenden oder an sie angrenzenden Räume sowie ein Plan der
Betriebsanlage, in dem die Lagerstätte für das Mineralöl
(Mineralölempfangslager) kenntlich gemacht ist;

2. eine Betriebserklärung, in der die Verwendung des Mineralöls genau
beschrieben ist; darin ist anzugeben, ob und wie bei der Verwendung nicht
aufgebrauchtes Mineralöl weiter verwendet werden soll, sowie ob bei der
Verwendung Mineralöl gewonnen oder wiedergewonnen wird und wie es
verwendet werden soll;

3. eine Darstellung der Buchführung über die Verwendung oder Verteilung des
steuerbegünstigten Mineralöls und eine Darstellung der Mengenermittlung,
wenn Mineralöl nach den §§ 24 oder 24a versteuert oder eine Erstattung
oder Vergütung nach den §§ 47 bis 49 in Anspruch genommen wird;

4. die Erklärung über die Bestellung eines Beauftragten nach § 214 der
Abgabenordnung oder eines Betriebsleiters nach § 57, in der dieser sein
Einverständnis erklärt hat;

5. von den in § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes bezeichneten Luftfahrtunternehmen
und Einrichtungen
a) die Genehmigung einschließlich Beiblätter als Luftfahrtunternehmen

nach § 20 Luftverkehrsgesetz, alle nachträglichen Änderungen und auf
das Unternehmen bezogene Verfügungen der Luftfahrtbehörde sowie der
Nachweis der Haltereigenschaft,

b) eine Erklärung, in der anzugeben ist, welche Luftfahrzeuge, gegliedert
nach Luftfahrzeugmuster und Kennzeichen, ausschließlich für
steuerbegünstigte Zwecke nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes eingesetzt
werden sollen, sowie

c) die Lufttüchtigkeitszeugnisse dieser Luftfahrzeuge.
Unternehmen, die im Handels- oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind, haben
auf Verlangen des Hauptzollamts einen Registerauszug vorzulegen.
(3) Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu machen,
wenn sie für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen. Es kann Angaben erlassen und
auf die Vorlage von Unterlagen verzichten, die nach Lage des Falles entbehrlich sind.
Das Mineralölempfangslager bedarf der Zulassung durch das Hauptzollamt.
(4) Wer als Erlaubnisinhaber steuerbegünstigtes Mineralöl aus dem Steuergebiet
verbringen will, hat die Erlaubnis nach § 12 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes, soweit sie
nicht allgemein erteilt ist, schriftlich in zwei Stücken bei dem für ihn zuständigen
Hauptzollamt zu beantragen.

MinöStV § 19 Erteilung der Erlaubnis

(1) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 oder 4
(förmliche Einzelerlaubnis) und stellt einen Erlaubnisschein als Nachweis der
Bezugsberechtigung aus. Erlaubnis und Erlaubnisschein können befristet werden.
(2) Der Erlaubnisinhaber hat den Erlaubnisschein dem Hauptzollamt unverzüglich
zurückzugeben, wenn die Erlaubnis erlischt (§ 20) oder die Verwendung oder Verteilung
von steuerbegünstigtem Mineralöl eingestellt wird.
(3) Geht der Erlaubnisschein verloren, hat der Erlaubnisinhaber dies dem Hauptzollamt
unverzüglich anzuzeigen. Das Hauptzollamt stellt auf Antrag einen neuen
Erlaubnisschein aus, es sei denn, die Erlaubnis ist zu widerrufen.

MinöStV § 20 Erlöschen der Erlaubnis

(1) Die förmliche Einzelerlaubnis erlischt
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1. durch Widerruf,
2. durch Verzicht,
3. durch Fristablauf,
4. durch Übergabe des Betriebs an Dritte,
5. durch Tod des Erlaubnisinhabers,
6. durch Auflösung der juristischen Person oder Personenvereinigung ohne

Rechtspersönlichkeit, der die Erlaubnis erteilt worden ist,
7. durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des

Erlaubnisinhabers oder durch Abweisung der Eröffnung mangels Masse
im Zeitpunkt des maßgebenden Ereignisses, soweit die Absätze 2, 3 und 5 nichts
anderes bestimmen.
(2) Beantragen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 bis 7 die Erben, die Liquidatoren
oder der Insolvenzverwalter innerhalb von drei Monaten nach dem maßgebenden Ereignis
die Fortführung des Betriebs bis zu seinem endgültigen Übergang auf einen anderen
Inhaber oder bis zur Abwicklung des Betriebs, gilt die Erlaubnis für die
Rechtsnachfolger oder die anderen Antragsteller entgegen Absatz 1 fort. Sie erlischt
nicht vor Ablauf einer angemessenen Frist, die das Hauptzollamt festsetzt. Absatz 1
Nr. 1 bleibt unberührt.
(3) Beantragen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 der neue Inhaber oder die
Erben innerhalb von drei Monaten nach dem maßgebenden Ereignis eine neue Erlaubnis,
gilt die Erlaubnis des Rechtsvorgängers für die Antragsteller entgegen Absatz 1 fort.
Sie erlischt nicht vor Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag.
Absatz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.
(4) Macht der Erlaubnisinhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren keinen
Gebrauch von der Erlaubnis, gilt dies als Verzicht nach Absatz 1 Nr. 2.
(5) Soll im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 ein beim Ablauf der Frist vorhandener Bestand
an Mineralöl noch aufgebraucht werden, kann dafür das Hauptzollamt die
Gültigkeitsfrist der Erlaubnis auf Antrag angemessen verlängern.
(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 bis 7 haben der Erlaubnisinhaber den
Verzicht, der neue Inhaber die Übergabe des Betriebs, die Erben den Tod des
Erlaubnisinhabers, die Liquidatoren und der Insolvenzverwalter jeweils die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens oder die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens dem
Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

MinöStV § 21 Allgemeine Erlaubnis

(1) Unter Verzicht auf eine förmliche Einzelerlaubnis werden nach Maßgabe der Anlage
1 zu dieser Verordnung die Verwendung und die Verteilung von steuerbegünstigtem
Mineralöl sowie das Verbringen von steuerbegünstigtem Mineralöl aus dem Steuergebiet
allgemein erlaubt.
(2) Die Berechtigung, steuerbegünstigtes Mineralöl auf Grund einer allgemeinen
Erlaubnis zu verwenden, zu verteilen oder aus dem Steuergebiet zu verbringen,
erlischt durch Widerruf auf Grund des § 12 Satz 3 des Gesetzes.

MinöStV § 22 Pflichten des Erlaubnisinhabers, Steueraufsicht

(1) Das Mineralölempfangslager ist möglichst in einem besonderen Raum unterzubringen.
Im Mineralölempfangslager und in den Räumen, in denen steuerbegünstigtes Mineralöl
verwendet wird, hat der Erlaubnisinhaber Bekanntmachungen nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck auszuhängen, in denen die zugelassene Verwendung des
Mineralöls angegeben und auf die Folgen einer nicht zugelassenen Verwendung
hingewiesen ist. Das Hauptzollamt kann im einzelnen Fall Ausnahmen zulassen.
(2) Der Erlaubnisinhaber hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen.
(3) Der Erlaubnisinhaber hat ein Verwendungsbuch nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Der
Erlaubnisinhaber hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu
führen, wenn die Steuerbelange es erfordern. Das Hauptzollamt kann an Stelle des
Verwendungsbuchs andere Anschreibungen zulassen oder besondere Anschreibungen
erlassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Mineralölhersteller, die Mineralöl im eigenen Betrieb steuerbegünstigt verwenden,
haben den Verbleib des Mineralöls nur im Mineralölherstellungsbuch nachzuweisen.
Verteiler haben auf Verlangen des Hauptzollamts diesem Zusammenstellungen über die
Abgabe von Mineralöl zu steuerbegünstigten Zwecken an bestimmte Empfänger vorzulegen.
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(4) Das Verwendungsbuch ist spätestens zwei Monate nach Erlöschen der Erlaubnis
abzuschließen und nach § 147 Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung aufzubewahren. Der
Erlaubnisinhaber hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem das abgeschlossene
Verwendungsbuch abzuliefern.
(5) Der Erlaubnisinhaber hat bis zum 15. Februar jeden Jahres andere als die in § 3
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes und § 4 Abs. 2 des Gesetzes genannten
Mineralöle dem zuständigen Hauptzollamt anzumelden, die er im abgelaufenen
Kalenderjahr
1. als Verwender bezogen oder
2. als Verteiler zu den in der Anlage 1 aufgeführten steuerbegünstigten

Zwecken abgegeben oder
3. als Verwender oder Verteiler aus dem Steuergebiet verbracht
hat. Das Hauptzollamt kann Ausnahmen zulassen.
(6) Der Erlaubnisinhaber hat einmal im Kalenderjahr den Bestand an steuerbegünstigten
Mineralölen aufzunehmen und ihn gleichzeitig mit dem Sollbestand dem Hauptzollamt
spätestens sechs Wochen nach der Bestandsaufnahme mit amtlich vorgeschriebenem
Vordruck anzumelden. Der Erlaubnisinhaber hat den Zeitpunkt der Bestandsaufnahme dem
Hauptzollamt drei Wochen vorher anzuzeigen. Das Hauptzollamt kann auf die
Bestandsaufnahme, die Anmeldung und die Anzeige verzichten, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger
können an der Bestandsaufnahme teilnehmen.
(7) Auf Anordnung des Hauptzollamts sind die Bestände amtlich festzustellen. Dazu hat
der Erlaubnisinhaber das Verwendungsbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen
Anschreibungen aufzurechnen und auf Verlangen des Hauptzollamts die Bestände mit
amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzumelden. Der Erlaubnisinhaber hat auf Verlangen
des Hauptzollamts auch andere Mineralöle, mit denen er handelt oder die er verwendet,
in die Bestandsaufnahme oder Anmeldung einzubeziehen.
(8) Treten Verluste an steuerbegünstigtem Mineralöl ein, die die betriebsüblichen
unvermeidbaren Verluste übersteigen, hat der Erlaubnisinhaber dies dem Hauptzollamt
unverzüglich anzuzeigen.
(9) Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können für steuerliche Zwecke
unentgeltlich Proben von Mineralölen und von den steuerbegünstigt hergestellten
Erzeugnissen zur Untersuchung entnehmen.
(10) Der Erlaubnisinhaber hat dem Hauptzollamt Änderungen der nach § 18 Abs. 2
angemeldeten Verhältnisse unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Versteuert der
Erlaubnisinhaber Mineralöl nach den §§ 24 oder 24a, hat er dem Hauptzollamt außerdem
Überschuldung, drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung
und Stellung des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.
(11) Die Absätze 1 bis 7 und 10 gelten nicht für den Inhaber einer allgemeinen
Erlaubnis. Das zuständige Hauptzollamt kann jedoch Überwachungsmaßnahmen anordnen,
wenn sie zur Sicherung der Steuerbelange erforderlich erscheinen. Insbesondere kann
es anordnen, daß
1. der Inhaber der allgemeinen Erlaubnis über den Bezug, die Verwendung und

die Abgabe des steuerbegünstigten Mineralöls Anschreibungen führt und sie
dem Hauptzollamt vorlegt und

2. die Bestände amtlich festzustellen sind.

MinöStV § 23 Bezug und Abgabe von steuerbegünstigtem Mineralöl

(1) Wird steuerbegünstigtes Mineralöl aus einem Steuerlager an einen Erlaubnisinhaber
abgegeben, hat der Inhaber des abgebenden Steuerlagers (Versender) vorbehaltlich des
Absatzes 2 oder des § 23a die einzelnen Lieferungen durch Empfangsbestätigungen des
Empfängers oder mit Zulassung des Hauptzollamts durch betriebliche Versandpapiere
nachzuweisen, die den Namen und die Anschrift des Empfängers sowie Art, Menge und
steuerlichen Zustand des Mineralöls und Zeitpunkt der Lieferung enthalten.
(2) Wird Mineralöl nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes aus einem Steuerlager an
einen Verteiler abgegeben, der Inhaber einer förmlichen Einzelerlaubnis ist, hat es
der Versender mit einer Versendungsanmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
unverzüglich dem für den Empfänger zuständigen Hauptzollamt anzumelden. Das
Hauptzollamt kann an Stelle des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks eine andere
Anmeldung zulassen, wenn diese die in dem Vordruck vorgesehenen Angaben enthält. Bei
wiederholten Versendungen zwischen demselben Versender und Empfänger kann das
Hauptzollamt zulassen, daß die Lieferungen eines Monats in einer Versendungsanmeldung
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oder einer an ihrer Stelle zugelassenen anderen Anmeldung zusammengefaßt werden. Bei
Versendungen zwischen Betriebsstätten desselben Unternehmens kann das Hauptzollamt
auf die Übersendung von Anmeldungen jeder Art verzichten, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Der Versender hat das nach Absatz 1, 2 oder § 23a abgegebene Mineralöl
unverzüglich in das Mineralölherstellungs-, -lagerbuch oder die an ihrer Stelle
zugelassenen steuerlichen Anschreibungen einzutragen.
(4) Der Versender darf steuerbegünstigtes Mineralöl nur übergeben, wenn ihm oder
seinem Beauftragten ein gültiger Erlaubnisschein des Empfängers vorliegt oder
spätestens bei der Übergabe vorgelegt wird. Bei Liefergeschäften über einen oder
mehrere Verteiler (Zwischenhändler), die das Mineralöl nicht selbst in Besitz nehmen
(Streckengeschäft), genügt die Vorlage des gültigen Erlaubnisscheins des ersten
Zwischenhändlers beim Versender, wenn jedem Zwischenhändler der gültige
Erlaubnisschein des nachfolgenden Zwischenhändlers und dem letzten Zwischenhändler
der gültige Erlaubnisschein des Empfängers vorliegt.
(5) Soll Mineralöl nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes im Anschluß an die Einfuhr oder ein
Verfahren nach Artikel 82 oder 84 des Zollkodex in den Betrieb eines
Erlaubnisinhabers verbracht werden, hat der Anmelder (§ 16 Abs. 1 des Gesetzes) dies
schriftlich zu beantragen; § 44 bleibt unberührt. Dem Antrag ist, soweit die
Erlaubnis nicht allgemein erteilt ist, der Erlaubnisschein beizufügen.
(6) Ist das für die Zollbehandlung nach Absatz 5 zuständige Hauptzollamt nicht
zugleich für den Betrieb des Erlaubnisinhabers örtlich zuständig, überweist es das
Mineralöl dem zuständigen Hauptzollamt mit einer Versendungsanmeldung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck. Für den Versand hat der Anmelder Sicherheit zu leisten,
wenn die Steuerbelange nach dem Ermessen des Hauptzollamts gefährdet erscheinen. Für
die Sicherheitsleistung gilt § 29 sinngemäß. Das für die Zollbehandlung zuständige
Hauptzollamt kann eine andere Anmeldung zulassen oder auf die Anmeldung verzichten,
wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(7) Der Erlaubnisinhaber hat steuerbegünstigtes Mineralöl, das er in Besitz genommen
hat, unverzüglich in das Verwendungsbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen
Anschreibungen einzutragen. Mit der Inbesitznahme gilt das Mineralöl als in den
Betrieb aufgenommen.
(8) Das Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, daß das steuerbegünstigte Mineralöl
zusammen mit anderem gleichartigem Mineralöl gelagert wird, wenn dafür ein Bedürfnis
besteht, Steuerbelange nicht gefährdet werden und Steuervorteile nicht entstehen. Das
Gemisch wird in diesem Fall so behandelt, als ob die Mineralöle getrennt gehalten
worden wären. Das entnommene Mineralöl wird je nach der Wahl des Erlaubnisinhabers
als aus einem der Gemischanteile stammend behandelt.
(9) Für die Verteilung von steuerbegünstigtem Mineralöl gelten die Absätze 1 bis 4
sinngemäß.
(10) Wer als Erlaubnisinhaber steuerbegünstigtes Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis
5 des Gesetzes, ausgenommen Erdgas, in ein Drittland ausführen will, hat das in
Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3649/92 der
Kommission vom 17. Dezember 1992 über ein vereinfachtes Begleitdokument für die
Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren, die sich bereits im steuerrechtlich
freien Verkehr des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABl. EG Nr. L 369 S. 17), genannte
Versandpapier (vereinfachtes Begleitdokument) auszufertigen. Dies gilt für Mineralöl
der Unterpositionen 2710 0021, 2710 0025 und 2710 0059 der Kombinierten Nomenklatur
jedoch nur, soweit es als lose Ware ausgeführt wird. An die Stelle des Empfängers
tritt die Zollstelle, an der das Mineralöl das EG-Verbrauchsteuergebiet verläßt. Als
vereinfachtes Begleitdokument gelten auch Handelsdokumente, wenn sie die gleichen
Angaben unter Hinweis auf das entsprechende Feld im Vordruck des vereinfachten
Begleitdokuments enthalten und an gut sichtbarer Stelle mit dem Aufdruck
"Vereinfachtes Begleitdokument (verbrauchsteuerpflichtige Waren) zu
verbrauchsteuerlichen Kontrollzwecken" versehen sind. Der Beförderer hat das
vereinfachte Begleitdokument bei der Beförderung des Mineralöls mitzuführen.
(11) Wird das Mineralöl von einer Eisenbahn- oder Postverwaltung oder einem
Luftfahrtunternehmen im Rahmen eines einzigen Beförderungsvertrages zur Beförderung
aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet übernommen, gilt das Mineralöl vorbehaltlich
gegenteiliger Feststellung mit der Bestätigung der Übernahme als ausgeführt. Wird der
Beförderungsvertrag mit der Folge geändert, daß eine Beförderung, die außerhalb des
EG-Verbrauchsteuergebiets enden sollte, innerhalb dieses Gebiets endet, erteilt die
zuständige Zollstelle (Ausgangszollstelle - Artikel 793 Abs. 2 Buchstabe a der
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABl. EG Nr. L 253 S. 1, berichtigt im
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ABl. EG 1994 Nr. L 268 S. 32, in der jeweils geltenden Fassung -) die Zustimmung zur
Änderung (Artikel 796 Abs. 2 der vorgenannten Verordnung) nur, wenn gewährleistet
ist, daß das Mineralöl im EG-Verbrauchsteuergebiet ordnungsgemäß steuerlich erfaßt
wird.
(12) Der Erlaubnisinhaber hat im Falle des Absatzes 11 den Inhalt der Sendung auf dem
Beförderungspapier gut sichtbar mit der Kurzbezeichnung "VSt" als
verbrauchsteuerpflichtige Ware zu kennzeichnen, die Sendung in ein Eisenbahn-, Post-
oder Luftfrachtausgangsbuch nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzutragen und
das Buch dem Beförderer zur Bestätigung der Übernahme der Sendung vorzulegen. Das
Hauptzollamt kann an Stelle des Eisenbahn-, Post- oder Luftfrachtausgangsbuchs andere
Anschreibungen zulassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht gefährdet werden.
(13) Das Hauptzollamt kann den Erlaubnisinhaber auf Antrag von dem Verfahren nach
Absatz 10 oder 11 freistellen, wenn das Mineralöl unmittelbar ausgeführt wird und die
Ausfuhr des Mineralöls nach dem Ermessen des Hauptzollamts zweifelsfrei nachgewiesen
werden kann.
(14) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege zulassen, daß andere
als die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Gesetzes genannten Mineralöle oder
Mineralöle, deren Verwendung, Verteilung oder Verbringung aus dem Steuergebiet
allgemein erlaubt ist, unter Verzicht auf das Verfahren nach Absatz 10 oder 11
ausgeführt werden, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(15) Soll steuerbegünstigtes Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes,
ausgenommen Erdgas, zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten verbracht
werden, gelten Absatz 10 Satz 1, 2, 4 und 5 und Absatz 14 sinngemäß.
(16) Der Erlaubnisinhaber hat das nach den Absätzen 10 bis 15 aus dem Steuergebiet
verbrachte Mineralöl unverzüglich in das Verwendungsbuch oder die an seiner Stelle
zugelassenen Anschreibungen einzutragen.
(17) Der Erlaubnisinhaber darf das steuerbegünstigte Mineralöl
1. an den Versender oder Verteiler zurückgeben oder
2. unmittelbar oder über eine abfallrechtlich genehmigte Sammelstelle in ein

Steuerlager verbringen oder
3. an andere Personen abgeben, wenn dies durch das Hauptzollamt zugelassen

worden ist.
Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß.
(18) Die Absätze 4 und 7 Satz 1 sowie die Absätze 9 und 16 gelten nicht für den
Inhaber einer allgemeinen Erlaubnis.

MinöStV § 23a Transitverkehr mit steuerbegünstigtem Mineralöl

(1) Wird steuerbegünstigtes Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes,
ausgenommen Erdgas, über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates an einen Empfänger
im Steuergebiet versandt, gilt § 23 Abs. 10 Satz 1, 2, 4 und 5 sinngemäß. Der
Beförderer hat das Mineralöl auf dem kürzesten zumutbaren Weg über das Gebiet des
Mitgliedstaates (Transitmitgliedstaat) zu transportieren. Tritt während der
Beförderung auf dem Gebiet des Transitmitgliedstaates ein Ereignis ein, durch das das
zu befördernde Mineralöl ganz oder teilweise in Verlust gerät, hat der Beförderer die
zuständige Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates sowie das für ihn zuständige
Hauptzollamt unverzüglich zu unterrichten.
(2) Der Versender oder der Verteiler hat in Feld 3 des Begleitdokuments den Hinweis
"Transitverkehr/Mineralöl des freien Verkehrs" anzubringen sowie die Anschrift des
für ihn zuständigen Hauptzollamts zu vermerken. Der Versender oder der Verteiler hat
die erste Ausfertigung des Begleitdokuments spätestens am Versandtag dem Hauptzollamt
zuzuleiten. Nach Beendigung des Transports hat der Empfänger die Übernahme des
Mineralöls auf der dritten Ausfertigung des Begleitdokuments zu bestätigen und sie
dem für den Versender oder Verteiler zuständigen Hauptzollamt zu übersenden.
(3) Soll Mineralöl nach Absatz 1 regelmäßig im Transitverkehr befördert werden, kann
das Hauptzollamt auf Antrag des Versenders oder des Verteilers und im Benehmen mit
der zuständigen Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates ein erleichtertes Verfahren
unter Verzicht auf das Begleitdokument zulassen. Das Hauptzollamt schreibt das
Verfahren vor und erteilt unter Widerrufsvorbehalt eine Zulassung. Eine Ausfertigung
dieser Zulassung ist der zuständigen Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates
zuzuleiten.

MinöStV § 24 Versteuerung durch Verwender oder Verteiler von Erdgas
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(1) Auf Antrag kann das Hauptzollamt zusammen mit der Erteilung der förmlichen
Einzelerlaubnis zulassen, daß Verwender, die aus einer Transportleitung für
steuerbefreites Erdgas Gas erhalten und sowohl für Zwecke nach § 3 Abs. 2 und 3 des
Gesetzes oder § 32 Abs. 1 des Gesetzes als auch nach § 4 des Gesetzes verwenden
wollen, das Gas unversteuert beziehen. In diesem Fall gilt für die Entstehung der
Steuer, soweit die Begünstigung in einer Steuerermäßigung besteht, § 9 Abs. 3 Satz 1
des Gesetzes sinngemäß. Steuerschuldner ist der Erlaubnisinhaber.
(1a) Auf Antrag kann das Hauptzollamt zulassen, daß Betriebe, die aus einer
Transportleitung Erdgas beziehen oder abgeben, das nach dem Steuersatz des § 3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a des Gesetzes versteuert ist, das Gas unter Versteuerung mit
dem Unterschiedsbetrag der Steuersätze des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 des Gesetzes oder
des § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes und des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a des
Gesetzes für nicht steuerbegünstigte Zwecke oder für Zwecke nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des
Gesetzes verwenden oder abgeben. § 9 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gilt sinngemäß.
Steuerschuldner ist der Inhaber des Betriebs.
(2) Der Steuerschuldner nach Absatz 1 oder 1a hat für das Gas, für das die Steuer
entstanden ist, dem Hauptzollamt eine Steuererklärung gemäß Satz 2 nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen
(Steueranmeldung). Das Hauptzollamt bestimmt den Zeitraum, für den die
Steuererklärung abzugeben ist, die Frist für die Abgabe der Steuererklärung und den
Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuer. § 15 gilt sinngemäß.
(3) (weggefallen)

MinöStV § 24a Versteuerung durch Verwender von Schiffsbetriebsstoffen

(1) Auf Antrag kann das Hauptzollamt zulassen, daß Inhaber von Erlaubnissen zur
Verwendung von steuerfreien Schiffsbetriebsstoffen das Mineralöl unter Versteuerung
nach dem Steuersatz des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes oder des § 3 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 oder 2 des Gesetzes für nicht steuerbegünstigte Zwecke oder für Zwecke nach §
3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 des Gesetzes verwenden. § 9 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes
gilt sinngemäß. Steuerschuldner ist der Erlaubnisinhaber.
(2) Der Steuerschuldner hat für das Mineralöl, für das die Steuer entstanden ist, dem
Hauptzollamt eine Steuererklärung gemäß Satz 2 nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Den Zeitraum,
für den die Steuererklärung abzugeben ist, die Frist für die Abgabe der
Steuererklärung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Steuer bestimmt das
Hauptzollamt. § 15 gilt sinngemäß.

MinöStV § 25 Verwendung von gekennzeichnetem Gasöl

Gasöl, das in § 3 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes genannte Kennzeichnungsstoffe oder
andere rotfärbende Stoffe enthält, darf steuerfrei nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes
als Schiffsbetriebsstoff bereitgehalten, abgegeben, mitgeführt und verwendet werden.
Betriebe, die Schiffe gewerbsmäßig mit Betriebsstoffen versorgen, dürfen mit
Bewilligung des zuständigen Hauptzollamts gekennzeichnetes und anderes Gasöl in
Lagerbehältern miteinander mischen, wenn das Gemisch aus den Behältern ausschließlich
als Schiffsbetriebsstoff steuerfrei abgegeben wird. Das Hauptzollamt kann zur
Sicherung der Steuerbelange besondere Auflagen erteilen.
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Zu den §§ 14 und 15 des Gesetzes -

MinöStV § 26 Versand von Mineralöl unter Steueraussetzung im Steuergebiet

(1) Wird Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager an ein anderes
Steuerlager im Steuergebiet abgegeben, hat es der Versender vorbehaltlich des
Absatzes 1a mit einer Versendungsanmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
unverzüglich dem für den Empfänger zuständigen Hauptzollamt anzumelden. Das
Hauptzollamt kann an Stelle des amtlich vorgeschriebenen Vordrucks eine andere
Anmeldung zulassen, wenn diese die in dem Vordruck vorgesehenen Angaben enthält. Bei
wiederholten Versendungen zwischen demselben Versender und Empfänger kann das
Hauptzollamt zulassen, daß die Lieferungen eines Monats in einer Versendungsanmeldung
oder einer an ihrer Stelle zugelassenen anderen Anmeldung zusammengefaßt werden. Bei
Versendungen zwischen Betriebsstätten desselben Unternehmens oder bei Versendungen
von Flüssiggasen, leichtem Heizöl (§ 1 Abs. 1 der Heizölkennzeichnungsverordnung)
oder Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 des Gesetzes oder § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des
Gesetzes kann das Hauptzollamt auf die Übersendung von Anmeldungen jeder Art
verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(1a) Soll Mineralöl nach § 14 Abs. 1a des Gesetzes im innergemeinschaftlichen
Steuerversandverfahren (§ 29 Abs. 1 Satz 1) über das Gebiet eines anderen
Mitgliedstaates in ein anderes Steuerlager im Steuergebiet verbracht werden, hat der
Versender das nach der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommission vom 11. September
1992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung (ABl. EG Nr. L 276 S. 1),
zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 2225/93 der Kommission vom 27. Juli 1993
(ABl. EG Nr. L 198 S. 5), in der jeweils geltenden Fassung vorgeschriebene
Versandpapier (begleitendes Verwaltungsdokument) auszufertigen. Als begleitendes
Verwaltungsdokument gelten auch Handelsdokumente, wenn sie die gleichen Angaben unter
Hinweis auf das entsprechende Feld im Vordruck des begleitenden Verwaltungsdokuments
enthalten. Der Beförderer hat das begleitende Verwaltungsdokument bei der Beförderung
des Mineralöls mitzuführen.
(1b) Für den Versand nach Absatz 1a hat der Versender Sicherheit (§ 29) zu leisten (§
14 Abs. 2 des Gesetzes).
(2) Der Versender hat das unter Steueraussetzung abgegebene Mineralöl unverzüglich in
das Mineralölherstellungs-, -lagerbuch oder die an ihrer Stelle zugelassenen
steuerlichen Anschreibungen einzutragen.
(3) Der Empfänger hat das unter Steueraussetzung bezogene Mineralöl nach der Aufnahme
in sein Steuerlager unverzüglich in das Mineralölherstellungs- oder -lagerbuch oder
die an seiner Stelle zugelassenen steuerlichen Anschreibungen einzutragen. Auf Antrag
kann das Hauptzollamt zulassen, daß der Empfänger Mineralöl unter Steueraussetzung
nur durch Inbesitznahme in sein Steuerlager aufnimmt, wenn das Mineralöl an Personen
weitergegeben wird, die zum Bezug
1. von Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager des

Steuergebiets,
2. von steuerfreiem Mineralöl oder
3. von nach § 3 Abs. 1 oder 2 des Gesetzes versteuertem Mineralöl
berechtigt sind. In den Fällen der Nummern 1 und 2 gilt die Inbesitznahme des
Mineralöls durch den Empfänger, im Falle der Nummer 3 gilt die Inbesitznahme durch
den Berechtigten als Entfernung aus dem Steuerlager (§ 9 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes).
(4) Für Mineralöllager ohne Lagerstätten (§ 12a) gilt die Inbesitznahme des
Mineralöls durch den Empfänger als Aufnahme in das Steuerlager und die Inbesitznahme
durch denjenigen, an den die Mineralöle abgegeben werden, als Entfernung aus dem
Steuerlager.

MinöStV § 27 Überführung in zollrechtliche Verfahren

Soll Mineralöl unter Steueraussetzung in ein Verfahren nach Artikel 82 oder 84 des
Zollkodex übergeführt werden, hat es der Inhaber des Verfahrens dem zuständigen
Hauptzollamt mit einer zusätzlichen Ausfertigung des für das Verfahren vorgesehenen
Vordrucks anzumelden und zu gestellen. Der Inhaber des abgebenden Steuerlagers erhält
die zusätzliche Ausfertigung, auf der das Hauptzollamt die Überführung in das
beantragte Verfahren bescheinigt hat, zurück. Er hat sie als Beleg zu seinen
Anschreibungen zu nehmen. Das für den Inhaber des Verfahrens zuständige Hauptzollamt
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kann auf Antrag eine andere Anmeldung zulassen oder auf die Anmeldung und die
Gestellung verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden. Es
kann die Zulassung von Verfahrensvereinfachungen mit Bedingungen und Auflagen
verbinden.

MinöStV § 28 Versand von Mineralöl unter Steueraussetzung in andere Mitgliedstaaten

(1) Soll Mineralöl nach § 15 Abs. 1a des Gesetzes im innergemeinschaftlichen
Steuerversandverfahren (§ 29 Abs. 1 Satz 1) in ein Steuerlager oder in den Betrieb
eines berechtigten Empfängers in einem anderen Mitgliedstaat verbracht werden, hat
der Versender das nach der Verordnung (EWG) Nr. 2719/92 der Kommission vom 11.
September 1992 zum begleitenden Verwaltungsdokument bei der Beförderung
verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung (ABl. EG Nr. L 276 S. 1),
zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 2225/93 der Kommission vom 27. Juli 1993
(ABl. EG Nr. L 198 S. 5), in der jeweils geltenden Fassung vorgeschriebene
Versandpapier (begleitendes Verwaltungsdokument) auszufertigen. Als begleitendes
Verwaltungsdokument gelten auch Handelsdokumente, wenn sie die gleichen Angaben unter
Hinweis auf das entsprechende Feld im Vordruck des begleitenden Verwaltungsdokuments
enthalten. Der Beförderer hat das begleitende Verwaltungsdokument bei der Beförderung
des Mineralöls mitzuführen.
(2) Wird Mineralöl über das Gebiet von EFTA-Ländern im Sinne der Bestimmungen des
Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren vom 20. Mai 1987 (ABl. EG Nr. L
226 S. 2), zuletzt geändert durch Beschluss Nr. 1/2001 des Gemischten Ausschusses
EG-EFTA "Gemeinsames Versandverfahren" vom 7. Juni 2001 (ABl. EG Nr. L 165 S. 54), in
der jeweils geltenden Fassung in einen anderen Mitgliedstaat verbracht und dabei
mittels des Einheitspapiers (Artikel 205 bis 217 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr.
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 253
S. 1, 1994 Nr. L 268 S. 32, 1996 Nr. L 180 S. 34, 1997 Nr. L 156 S. 59, 1999 Nr. L
111 S. 88), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 993/2001 der Kommission vom 4.
Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 141 S. 1), in der jeweils geltenden Fassung die Überführung
in das interne gemeinschaftliche Versandverfahren beantragt (Artikel 163 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1, 1993 Nr. L 79 S. 84, 1996 Nr. L
97 S. 38), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 (ABl. EG Nr. L 311 S. 17), in der
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit Artikel 311 Buchstabe a der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93), gilt das Einheitspapier als begleitendes Verwaltungsdokument,
wenn der Versender und der Empfänger des Mineralöls zugleich zugelassener Versender
oder zugelassener Empfänger nach Artikel 398 oder 406 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sind und in Feld 33 des Einheitspapiers die zutreffende Position der
Kombinierten Nomenklatur sowie im Feld 44 der Vermerk "Unversteuertes Mineralöl"
eingetragen werden.
(3) Für den Versand nach Absatz 1 oder 2 hat der Versender Sicherheit (§ 29) zu
leisten (§ 15 Abs. 1b des Gesetzes).
(4) Der Versender hat das versandte Mineralöl unverzüglich in das
Mineralölherstellungs- oder -lagerbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen
steuerlichen Anschreibungen einzutragen. Wird das Mineralöl nach Absatz 2 versandt,
hat der Versender den Eintragungen eine Ablichtung des Exemplars Nr. 1 des
Einheitspapiers beizufügen. Der Versender hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem
Zusammenstellungen über den Versand von Mineralöl nach Absatz 1 oder 2 vorzulegen.
(5) Ändert sich während des Versands nach Absatz 1 der Ort der Lieferung oder der
Empfänger, hat der Versender oder der von ihm damit Beauftragte dies unverzüglich dem
für den Versender zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen und die Änderung unverzüglich
in das begleitende Verwaltungsdokument oder das an seiner Stelle verwendete
Handelsdokument einzutragen.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege zulassen, daß andere
als die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Gesetzes genannten Mineralöle unter
Verzicht auf das Verfahren nach Absatz 1 oder 2 in andere Mitgliedstaaten verbracht
werden, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(7) Wird Mineralöl nach § 15 Abs. 1a des Gesetzes häufig und regelmäßig im Verfahren
nach Absatz 1 in einen anderen Mitgliedstaat verbracht, kann das für den Versender
zuständige Hauptzollamt im Einvernehmen mit den zuständigen Steuerbehörden des
anderen Mitgliedstaats Vereinbarungen über eine vereinfachte Erledigung des
begleitenden Verwaltungsdokuments treffen.

MinöStV § 29 Sicherheitsleistung
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(1) Sicherheit für den Versand unter Steueraussetzung (Steuerversandverfahren) kann
für mehrere Verfahren als Gesamtbürgschaft oder für jedes Verfahren einzeln als
Einzelbürgschaft oder als Barsicherheit geleistet werden. In den Fällen des § 26 Abs.
1a und des § 28 Abs. 1 oder 2 muß die Sicherheit in allen Mitgliedstaaten gültig sein
(§ 14 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes, § 15 Abs. 1b Satz 2 des Gesetzes).
(2) Die Bürgschaft ist von einem tauglichen Steuerbürgen nach § 244 der
Abgabenordnung in einer Urkunde nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem für
den Versender zuständigen Hauptzollamt zu leisten.
(3) Das Hauptzollamt bestimmt die Bürgschaftssumme. Das Bundesministerium der
Finanzen kann im Verwaltungswege das Verfahren zur Bestimmung der Bürgschaftssumme
festlegen. Wird Sicherheit als Gesamtbürgschaft geleistet, erteilt das Hauptzollamt
dem Versender schriftlich die Erlaubnis, im Rahmen der Bürgschaft
Steuerversandverfahren durchzuführen.
(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann zulassen, daß die in Absatz 1 genannte
Sicherheit in einer einzigen Urkunde in Höhe eines Pauschbetrages je
Steuerversandverfahren (Pauschalbürgschaft) geleistet wird. Mit der Leistung der
Pauschalbürgschaft wird der Bürge ermächtigt, an Inhaber von Steuerlagern, die
Steuerversandverfahren durchführen wollen, Sicherheitstitel in Höhe des
Pauschbetrages auszugeben.

MinöStV § 30 Bezug von Mineralöl unter Steueraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten durch Steuerlagerinhaber

(1) Wird Mineralöl unter Steueraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten in ein
Steuerlager im Steuergebiet verbracht, hat der Beförderer bei der Beförderung ein für
das Mineralöl ordnungsgemäß ausgefertigtes begleitendes Verwaltungsdokument (§ 28
Abs. 1 oder 2) mitzuführen. Für den Bezug des Mineralöls gilt § 26 Abs. 3 und 4
sinngemäß mit der Maßgabe, daß für Mineralöl, das außerhalb des Steuergebiets in
Besitz genommen wird, die Aufnahme durch Inbesitznahme (§ 26 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4)
erst bewirkt ist, wenn der Empfänger erstmals im Steuergebiet Besitz am Mineralöl
ausübt. Zur Erledigung des innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahrens hat der
Empfänger die dritte und vierte Ausfertigung des begleitenden Verwaltungsdokuments
oder die entsprechenden Ausfertigungen des an seiner Stelle verwendeten
Handelsdokuments (§ 28 Abs. 1) mit seiner Empfangsbestätigung dem für ihn zuständigen
Hauptzollamt vorzulegen und anschließend die für den Versender bestimmte dritte
Ausfertigung (Rückschein) unverzüglich an den Versender zurückzusenden. Wird das
Einheitspapier als Versandpapier verwendet (§ 28 Abs. 2), hat der Empfänger als
Rückschein eine Ablichtung des Exemplars Nr. 5 des Einheitspapiers mit seiner
Empfangsbestätigung unverzüglich an den Versender zurückzusenden. Eine weitere
Ablichtung dieses Exemplars hat der Empfänger den Eintragungen nach § 26 Abs. 3 in
Verbindung mit Satz 2 beizufügen.
(2) Wird Mineralöl unter Steueraussetzung häufig und regelmäßig aus einem anderen
Mitgliedstaat im Verfahren nach § 28 Abs. 1 in ein Steuerlager im Steuergebiet
verbracht, kann das für den Empfänger zuständige Hauptzollamt im Einvernehmen mit den
zuständigen Steuerbehörden des anderen Mitgliedstaats Vereinbarungen über eine
vereinfachte Erledigung des begleitenden Verwaltungsdokuments treffen.

MinöStV § 31 Berechtigte Empfänger

(1) Wer als berechtigter Empfänger Mineralöl unter Steueraussetzung aus einem
Mitgliedstaat zu gewerblichen Zwecken beziehen und in den freien Verkehr überführen
will, hat die Zulassung nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes bei dem Hauptzollamt zu
beantragen, in dessen Bezirk er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat.
(2) Der Antrag ist schriftlich in zwei Stücken vorzulegen. Darin sind der Gegenstand
des gewerblichen Betriebs, die Steuernummer beim Finanzamt und - soweit vorhanden -
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a des Umsatzsteuergesetzes), die Art des
Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz und die Höhe der voraussichtlich in einem
Jahr entstehenden Steuer anzugeben; dabei ist auch anzugeben, ob gleichartige
Mineralöle des freien Verkehrs gehandelt, gelagert oder verwendet werden. Soll das
bezogene Mineralöl in ein Verfahren der Steuerbegünstigung übergeführt werden, ist,
soweit sie nicht allgemein erteilt ist, die Erlaubnis nach § 12 des Gesetzes
beizufügen. Jedem der beiden Stücke sind beizufügen
1. eine Darstellung der Buchführung über den Bezug und die Abgabe oder

Verwendung des bezogenen Mineralöls und eine Darstellung der
Mengenermittlung, wenn Mineralöl nach § 2 oder § 3 des Gesetzes versteuert
werden soll;

2. die Erklärung über die Bestellung eines Beauftragten nach § 214 der
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Abgabenordnung oder eines Betriebsleiters nach § 57, in der dieser sein
Einverständnis erklärt hat;

3. eine Erklärung, ob dem Antragsteller, dem Inhaber, den Gesellschaftern und
sonstigen Teilhabern einer Firma oder deren Rechtsvorgängern oder den mit
der Geschäftsführung Beauftragten bereits die Herstellung von Mineralöl
oder ein Mineralöllager erlaubt oder eine Zulassung als berechtigter
Empfänger nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes oder eine förmliche
Einzelerlaubnis für die Verwendung oder die Verteilung von
steuerbegünstigtem Mineralöl erteilt worden ist.

Unternehmen, die im Handels- oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind, haben
auf Verlangen des Hauptzollamts einen Registerauszug vorzulegen.
(3) Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu machen,
wenn sie zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich
erscheinen. Es kann auf Angaben verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden oder Mineralöl nach Absatz 1 nur im Einzelfall bezogen werden
soll.
(4) Wird vor dem Ablauf der Gültigkeitsfrist einer Zulassung eine neue Zulassung über
gleichartiges Mineralöl zu dem gleichen Zweck beantragt, brauchen die nach den
Absätzen 2 und 3 erforderlichen Unterlagen nur vorgelegt zu werden, wenn und soweit
in den dargestellten Betriebsverhältnissen Änderungen eintreten. In dem Antrag ist
anzugeben, ob das der Fall ist.

MinöStV § 32 Erteilung und Erlöschen der Zulassung

(1) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Zulassung zum Bezug des Mineralöls unter
Steueraussetzung, wenn der Antragsteller Sicherheit geleistet hat oder auf eine
Sicherheitsleistung verzichtet worden ist, und stellt auf Antrag einen
Erlaubnisschein als Nachweis der Bezugsberechtigung aus. Zulassung und
Erlaubnisschein können befristet werden. Für die Sicherheitsleistung gilt § 29
sinngemäß.
(2) Der berechtigte Empfänger hat den Erlaubnisschein dem Hauptzollamt unverzüglich
zurückzugeben, wenn die Zulassung erlischt oder der Bezug von Mineralöl unter
Steueraussetzung eingestellt wird.
(3) Für das Erlöschen der Zulassung und den Verlust des Erlaubnisscheins gilt § 6
Abs. 2 bis 5 sinngemäß.

MinöStV § 33 Pflichten des berechtigten Empfängers, Bezug von Mineralöl unter Steueraussetzung, Steueraufsicht

(1) Der berechtigte Empfänger hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen.
(2) Der berechtigte Empfänger hat über das bezogene Mineralöl ein
Mineralölempfangsbuch nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu führen. Das
Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen. Berechtigte Empfänger, die das bezogene
Mineralöl im Rahmen einer förmlichen Einzelerlaubnis verwenden oder verteilen, haben
den Bezug nur im Verwendungsbuch nachzuweisen. Der berechtigte Empfänger hat auf
Verlangen des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu führen. Das Hauptzollamt kann
einfachere Anschreibungen zulassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden. Das Mineralölempfangsbuch ist jeweils für ein Kalenderjahr zu
führen, spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres abzuschließen und nach § 147
Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung aufzubewahren. Der berechtigte Empfänger hat auf
Verlangen des Hauptzollamts diesem das abgeschlossene Mineralölempfangsbuch
abzuliefern.
(3) Auf Anordnung des Hauptzollamts sind im Betrieb des berechtigten Empfängers die
Bestände an Mineralölen amtlich festzustellen. Dazu hat der berechtigte Empfänger die
Anschreibungen aufzurechnen und auf Verlangen des Hauptzollamts die Bestände mit
amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzumelden. Der berechtigte Empfänger hat auf
Verlangen des Hauptzollamts auch andere Mineralöle, mit denen er handelt, die er
lagert oder verwendet, oder auch andere Stoffe in die Bestandsaufnahme oder Anmeldung
einzubeziehen.
(4) Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können für steuerliche Zwecke
unentgeltlich Proben von Mineralölen und anderen im Betrieb des berechtigten
Empfängers befindlichen Erzeugnissen zur Untersuchung entnehmen.
(5) Der berechtigte Empfänger hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem für die
Steueraufsicht wichtige Betriebsvorgänge schriftlich anzumelden und
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Zwischenabschlüsse zu fertigen.
(6) Beabsichtigt der berechtigte Empfänger, die nach § 31 Abs. 2 angemeldeten
Verhältnisse zu ändern, hat er dies dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich
anzuzeigen.
(7) Die Absätze 3 und 5 gelten nicht für berechtigte Empfänger, die bereits als
Inhaber einer förmlichen Einzelerlaubnis die in § 22 genannten Pflichten zu erfüllen
haben.
(8) Für die Beförderung und den Bezug von Mineralöl unter Steueraussetzung gilt § 30
Abs. 1 Satz 1 und 3 bis 5 sowie Abs. 2 sinngemäß. Der berechtigte Empfänger hat das
bezogene Mineralöl nach der Aufnahme in seinen Betrieb unverzüglich in das
Mineralölempfangsbuch einzutragen. Auf Antrag kann das Hauptzollamt zulassen, daß der
berechtigte Empfänger Mineralöl unter Steueraussetzung nur durch Inbesitznahme in
seinen Betrieb aufnimmt. Wird das Mineralöl außerhalb des Steuergebiets in Besitz
genommen, ist die Aufnahme durch Inbesitznahme jedoch erst bewirkt, wenn der
berechtigte Empfänger erstmals im Steuergebiet Besitz am Mineralöl ausübt.
(9) Die Absätze 1, 2, 5 und 8 Satz 2 gelten nicht für berechtigte Empfänger, die
Mineralöl unter Steueraussetzung nur im Einzelfall beziehen.
(10) Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 15 sinngemäß. Eine
Steueranmeldung ist jedoch nicht erforderlich, wenn ein Beauftragter (§ 34) die
Steuer anmeldet und entrichtet.

MinöStV § 34 Beauftragte

(1) Die Zulassung eines Beauftragten nach § 15 Abs. 7 des Gesetzes ist bei dem
Hauptzollamt zu beantragen, in dessen Bezirk er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat.
(2) Der Antrag ist schriftlich in zwei Stücken vorzulegen. Darin sind anzugeben:
1. Name und Geschäftssitz des Antragstellers und des Beauftragten,
2. Steuernummer des Beauftragten beim Finanzamt,
3. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a des Umsatzsteuergesetzes) des

Antragstellers,
4. Art des zu liefernden Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz,
5. Höhe der voraussichtlich in einem Jahr entstehenden Steuer und
6. Name und Anschrift der berechtigten Empfänger, für die der Beauftragte

tätig werden soll.
Jedem der beiden Stücke sind beizufügen:
1. eine Erklärung des Beauftragten, daß er mit der Antragstellung

einverstanden ist,
2. eine Darstellung der Buchführung des Beauftragten über die Lieferungen des

Antragstellers in das Steuergebiet und
3. eine Erklärung des Antragstellers, in der er den Beauftragten als

Empfangsbevollmächtigten nach § 123 der Abgabenordnung für die Zulassung
und weitere, die Zulassung betreffende Verwaltungsakte benennt.

(3) Der Antragsteller hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu machen,
wenn sie zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich
erscheinen. Es kann auf Angaben verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
(4) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Zulassung, wenn der Beauftragte
Sicherheit in Höhe der Steuer geleistet hat, die voraussichtlich während zweier
Monate entsteht. Für die Sicherheitsleistung gilt § 29, für das Erlöschen der
Zulassung gilt § 6 Abs. 2 bis 4 sinngemäß.
(5) Der Beauftragte hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen. Änderungen der für die Zulassung maßgebenden Verhältnisse hat
der Beauftragte dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
(6) Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 15 sinngemäß.
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Zu den §§ 16 bis 18 und zu § 31 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes -

MinöStV § 35 Versand von Mineralöl unter Steueraussetzung nach Einfuhr

(1) Soll Mineralöl im Anschluß an die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr
unter Steueraussetzung in ein Steuerlager verbracht werden, hat der Anmelder dies
schriftlich zu beantragen; § 44 bleibt unberührt. Dem Antrag ist der Erlaubnisschein
nach § 6 Abs. 1 oder § 9 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 beizufügen.
(2) Ist das für die Zollbehandlung zuständige Hauptzollamt nicht zugleich für das
Steuerlager örtlich zuständig, überweist es das Mineralöl dem zuständigen
Hauptzollamt mit einer Versendungsanmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck.
Das für die Zollbehandlung zuständige Hauptzollamt kann eine andere Anmeldung
zulassen oder auf die Anmeldung verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
(3) Für die Aufnahme in das Steuerlager gilt § 26 Abs. 3 und 4, für die
Sicherheitsleistung (§ 16 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes) gilt § 29 sinngemäß.

MinöStV § 36 Ausfuhr von Mineralöl unter Steueraussetzung

(1) (weggefallen)
(2) Soll Mineralöl unter Steueraussetzung aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet ausgeführt
werden, gilt § 28 Abs. 1 und 4 sinngemäß. An die Stelle des Empfängers tritt die
Zollstelle, an der das Mineralöl das EG-Verbrauchsteuergebiet verläßt. Für die
Sicherheitsleistung (§ 17 Abs. 3 des Gesetzes) gilt § 29 sinngemäß.
(3) Wird Mineralöl unter Steueraussetzung von einer Eisenbahn- oder Postverwaltung
oder einem Luftfahrtunternehmen im Rahmen eines einzigen Beförderungsvertrages zur
Beförderung aus dem EG-Verbrauchsteuergebiet übernommen, gilt das Mineralöl
vorbehaltlich gegenteiliger Feststellung mit der Bestätigung der Übernahme als
ausgeführt. Wird der Beförderungsvertrag mit der Folge geändert, daß eine
Beförderung, die außerhalb des EG-Verbrauchsteuergebiets enden sollte, innerhalb
dieses Gebiets endet, erteilt die zuständige Zollstelle (Ausgangszollstelle - Artikel
793 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli
1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABl. EG Nr. L 253 S. 1, berichtigt im
ABl. EG 1994 Nr. L 268 S. 32, in der jeweils geltenden Fassung -) die Zustimmung zur
Änderung (Artikel 796 Abs. 2 der vorgenannten Verordnung) nur, wenn gewährleistet
ist, daß das Mineralöl im EG-Verbrauchsteuergebiet ordnungsgemäß steuerlich erfaßt
wird.
(4) Der Versender hat im Falle des Absatzes 3 den Inhalt der Sendung auf dem
Beförderungspapier gut sichtbar mit der Kurzbezeichnung "VSt" als
verbrauchsteuerpflichtige Ware Luftfrachtausgangsbuch nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck einzutragen und das Buch dem Beförderer zur Bestätigung der Übernahme der
Sendung vorzulegen. Das Hauptzollamt kann an Stelle des Eisenbahn-, Post- oder
Luftfrachtausgangsbuchs andere Anschreibungen zulassen, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht gefährdet werden.
(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege zulassen, daß
Mineralöl unter Steueraussetzung unter Verzicht auf das Verfahren nach Absatz 2 oder
3 ausgeführt wird, wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden und das
Verfahren nicht auf Grund anderer Vorschriften anzuwenden ist.

MinöStV § 37 Unregelmäßigkeiten im Verkehr unter Steueraussetzung

Geht im Steuerversandverfahren nach § 28 oder § 36 der Rückschein (§ 30 Abs. 1) nicht
innerhalb von zwei Monaten beim Versender ein oder sind im Rückschein Mehr- oder
Fehlmengen bestätigt worden, hat der Versender dies unverzüglich dem für ihn
zuständigen Hauptzollamt schriftlich anzuzeigen.
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Zu § 19 des Gesetzes -

MinöStV § 38 Anzeige und Zulassung

(1) Wer in § 1 Abs. 3 des Gesetzes genanntes Mineralöl, ausgenommen Erdgas, aus dem
freien Verkehr eines Mitgliedstaates zu gewerblichen Zwecken im Steuergebiet
beziehen, zur Lieferung zu gewerblichen Zwecken erstmals in Besitz halten oder
verwenden will, hat die Anzeige nach § 19 Abs. 3 des Gesetzes schriftlich in zwei
Stücken bei dem Hauptzollamt abzugeben, in dessen Bezirk er seinen Geschäftssitz hat.
Hat der Anzeigepflichtige keinen Geschäftssitz im Steuergebiet, ist die Anzeige bei
dem Hauptzollamt abzugeben, in dessen Bezirk das Mineralöl bezogen, in Besitz
gehalten oder verwendet werden soll. In der Anzeige sind die Art des Mineralöls nach
der Bezeichnung im Gesetz, die voraussichtlich benötigte Menge und der Zweck
anzugeben, für den das Mineralöl bezogen, in Besitz gehalten oder verwendet werden
soll; dabei ist auch anzugeben, ob gleichartige Mineralöle des freien Verkehrs
gehandelt, gelagert oder verwendet werden. Soll das bezogene Mineralöl in ein
Verfahren der Steuerbegünstigung übergeführt werden, ist, soweit sie nicht allgemein
erteilt ist, die Erlaubnis nach § 12 des Gesetzes beizufügen.
(2) Der Anzeigepflichtige hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu
machen, wenn sie zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht
erforderlich erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Angaben verzichten, wenn die
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Zulassung zum Bezug, zum Inbesitzhalten
oder zur Verwendung des Mineralöls, wenn der Anzeigepflichtige Sicherheit in Höhe der
Steuer geleistet hat, die voraussichtlich entsteht. Für die Sicherheitsleistung gilt
§ 29, für das Erlöschen der Zulassung gilt § 6 Abs. 2 bis 4 sinngemäß.

MinöStV § 39 Beförderung

(1) Wird in § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes genanntes Mineralöl, ausgenommen
Erdgas, zu gewerblichen Zwecken in das Steuergebiet verbracht, hat der Beförderer bei
der Beförderung ein für das Mineralöl ordnungsgemäß ausgefertigtes vereinfachtes
Begleitdokument mitzuführen. Dies gilt für Mineralöl der Unterpositionen 2710 0021,
2710 0025 und 2710 0059 der Kombinierten Nomenklatur jedoch nur, soweit es als lose
Ware verbracht wird.
(2) Ist bei der Beförderung eine Empfangsbestätigung nach Artikel 4 Satz 4 der in §
23 Abs. 10 Satz 1 genannten Verordnung erforderlich, hat der Anzeigepflichtige die
für den Lieferer bestimmte Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments oder des
an seiner Stelle verwendeten Handelsdokuments mit der vom Abgangsmitgliedstaat
vorgesehenen Empfangsbestätigung unverzüglich an den Lieferer zurückzusenden.
(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege zulassen, daß andere
als die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Gesetzes genannten Mineralöle unter
Verzicht auf das Verfahren nach Absatz 1 in das Steuergebiet verbracht werden, wenn
die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.

MinöStV § 40 Pflichten des Anzeigepflichtigen, Steueraufsicht

(1) Der Anzeigepflichtige hat ein Mineralölempfangsbuch über den Bezug, die
Lieferung, die Lagerung oder die Verwendung des Mineralöls zu führen, aus dem jeweils
Art, Kennzeichnung und Menge des Mineralöls, der Lieferer, der Empfänger und die
Reihenfolge der Lieferungen hervorgehen. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen
treffen. Anzeigepflichtige, die das bezogene Mineralöl im Rahmen einer förmlichen
Einzelerlaubnis verwenden oder verteilen, haben den Bezug und den weiteren Verbleib
des Mineralöls nur im Verwendungsbuch nachzuweisen. Der Anzeigepflichtige hat auf
Verlangen des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu führen. Das Hauptzollamt kann
einfachere Anschreibungen zulassen, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden. Das Mineralölempfangsbuch ist jeweils für ein Kalenderjahr zu
führen, spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres abzuschließen und nach § 147
Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung aufzubewahren. Der Anzeigepflichtige hat auf
Verlangen des Hauptzollamts diesem das abgeschlossene Mineralölempfangsbuch
abzuliefern.
(2) Auf Anordnung des Hauptzollamts sind im Betrieb des Anzeigepflichtigen die
Bestände an Mineralölen amtlich festzustellen. Dazu hat der Anzeigepflichtige die
Anschreibungen aufzurechnen und auf Verlangen des Hauptzollamts die Bestände mit
amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzumelden. Der Anzeigepflichtige hat auf Verlangen
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des Hauptzollamts auch andere Mineralöle, mit denen er handelt, die er lagert oder
verwendet, oder auch andere Stoffe in die Bestandsaufnahme oder Anmeldung
einzubeziehen.
(3) Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können für steuerliche Zwecke
unentgeltlich Proben von Mineralölen und anderen im Betrieb des Anzeigepflichtigen
befindlichen Erzeugnissen zur Untersuchung entnehmen.
(4) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Anzeigepflichtige bereits als Inhaber einer
förmlichen Einzelerlaubnis die in § 22 genannten Pflichten zu erfüllen hat.
(5) Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 15 sinngemäß.
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Zu § 21 des Gesetzes -

MinöStV § 41 Versandhandel

(1) Wer als Versandhändler in § 1 Abs. 3 des Gesetzes genanntes Mineralöl,
ausgenommen Erdgas, aus dem freien Verkehr des Mitgliedstaates, in dem er seinen Sitz
hat, an Privatpersonen im Steuergebiet liefern will, hat dies schriftlich in zwei
Stücken bei dem für den Empfänger zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen. In der Anzeige
sind die Art des Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz, der voraussichtliche
Lieferumfang und, soweit sie im Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, Name und
Anschrift des oder der Empfänger sowie der Tag der jeweiligen Lieferung anzugeben.
Bei Lieferung an Empfänger in mehreren Hauptzollamtsbezirken kann der Versandhändler
die Anzeige bei nur einem Hauptzollamt abgeben.
(2) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Zulassung zur Lieferung des Mineralöls,
wenn der Versandhändler Sicherheit in Höhe der voraussichtlich während des
Lieferzeitraums oder der im Einzelfall entstehenden Steuer geleistet hat. Gibt der
Versandhändler in der Anzeige nach Absatz 1 keine bestimmten Lieferzeiten oder
Empfänger an, hat er Sicherheit in Höhe der voraussichtlich in 45 Tagen entstehenden
Steuer zu leisten.
(3) Soll ein Beauftragter nach § 21 Abs. 5 des Gesetzes zugelassen werden, ist der
Antrag schriftlich in zwei Stücken bei dem Hauptzollamt zu stellen, in dessen Bezirk
der Beauftragte seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. Darin sind anzugeben:
1. Name, Geschäftssitz, Rechtsform des Unternehmens des Versandhändlers und

des Beauftragten,
2. Steuernummer des Beauftragten beim Finanzamt,
3. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a des Umsatzsteuergesetzes) des

Versandhändlers,
4. Art des zu liefernden Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz,
5. Höhe der voraussichtlich in 45 Tagen entstehenden Steuer.
Jedem der beiden Stücke sind beizufügen:
1. eine Erklärung des Beauftragten, daß er mit der Antragstellung

einverstanden ist,
2. eine Darstellung der Buchführung des Beauftragten über die Lieferungen des

Antragstellers in das Steuergebiet und
3. eine Erklärung des Antragstellers, in der er den Beauftragten als

Empfangsbevollmächtigten nach § 123 der Abgabenordnung für die Zulassung
und weitere, die Zulassung betreffende Verwaltungsakte benennt.

(4) Auf Verlangen des Hauptzollamts hat der Antragsteller weitere Angaben zu machen,
wenn sie zur Sicherung des Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich
erscheinen. Es kann auf Angaben verzichten, wenn die Steuerbelange dadurch nicht
beeinträchtigt werden.
(5) Das Hauptzollamt erteilt schriftlich die Zulassung nach Absatz 3, wenn
1. der Antragsteller Sicherheit nach Absatz 2, die auch die Steuerschuld des

Beauftragten abdeckt, oder
2. der Beauftragte Sicherheit nach Absatz 2
geleistet hat. Mit Erteilung der Zulassung wird es zuständig für die Besteuerung des
über den Beauftragten abzuwickelnden Versandhandels.
(6) Für die Sicherheitsleitung nach Absatz 2 oder 5 gilt § 29, für das Erlöschen der
Zulassung nach Absatz 2 oder 5 gilt § 6 Abs. 2 bis 4 sinngemäß.
(7) Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 15 sinngemäß.
(8) Soll Mineralöl nicht nur gelegentlich im Versandhandel geliefert werden, kann das
Hauptzollamt auf Antrag des Versandhändlers oder des Beauftragten die Zulassung zu
Lieferungen in das Steuergebiet allgemein erteilen und erlauben, daß die
Steueranmeldung (§ 21 Abs. 4 des Gesetzes) zusammengefaßt für alle Lieferungen in
einem Kalendermonat bis zum 15. Tag des auf die Steuerentstehung folgenden Monats
abgegeben wird.
(9) Wer als Versandhändler mit Sitz im Steuergebiet in § 1 Abs. 3 des Gesetzes
genanntes Mineralöl, ausgenommen Erdgas, des freien Verkehrs in einen anderen
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Mitgliedstaat liefern will, hat dies schriftlich in zwei Stücken bei dem Hauptzollamt
anzuzeigen, in dessen Bezirk er seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. In der Anzeige
sind die Art des Mineralöls nach der Bezeichnung im Gesetz und, soweit sie im
Zeitpunkt der Anzeige bereits bekannt sind, Name und Anschrift des oder der Empfänger
sowie der Tag der jeweiligen Lieferung anzugeben. Jedem der Stücke ist eine
Darstellung der Aufzeichnungen beizufügen, die der Versandhändler über seine
Lieferungen in den anderen Mitgliedstaat zu führen hat. Der Versandhändler hat auf
Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu machen, wenn sie zur Sicherung des
Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich erscheinen.
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Zu § 22 des Gesetzes -

MinöStV § 42 Erdgasbezug

(1) Wer Erdgas aus einem Mitgliedstaat beziehen will, hat dies schriftlich in zwei
Stücken bei dem Hauptzollamt anzuzeigen, in dessen Bezirk er seinen Wohn- oder
Geschäftssitz hat. In der Anzeige sind die voraussichtlich benötigte Menge und der
Zweck anzugeben, für den das Erdgas bezogen werden soll. Soll das bezogene Erdgas in
einen Gasgewinnungsbetrieb oder ein Gaslager verbracht oder in ein Verfahren der
Steuerbegünstigung übergeführt werden, ist die Erlaubnis nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes
oder, soweit sie nicht allgemein erteilt ist, die Erlaubnis nach § 12 des Gesetzes
beizufügen. Jedem der beiden Stücke ist ferner eine Darstellung der Buchführung über
den Bezug und die Abgabe oder Verwendung des bezogenen Erdgases und eine Darstellung
der Mengenermittlung beizufügen, wenn das Erdgas nach § 2 oder § 3 des Gesetzes
versteuert werden soll.
(2) Der Erdgasbezieher hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Angaben zu machen,
wenn sie zur Sicherung das Steueraufkommens oder für die Steueraufsicht erforderlich
erscheinen. Das Hauptzollamt kann auf Angaben verzichten, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Für den Bezug von unversteuertem Erdgas im Anschluß an die Überführung in den
zollrechtlich freien Verkehr (§ 22 Abs. 4 des Gesetzes) gilt § 23 Abs. 5 und 6
sinngemäß.

MinöStV § 43 Pflichten des Erdgasbeziehers, Steueraufsicht

(1) Der Erdgasbezieher hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen.
(2) Der Erdgasbezieher hat über das bezogene Erdgas Anschreibungen nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu Anordnungen treffen.
Erdgasbezieher, die das Erdgas im Rahmen einer Erlaubnis nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes
oder einer förmlichen Einzelerlaubnis beziehen, haben den Bezug nur im
Mineralölherstellungs-, Mineralöllager- oder Verwendungsbuch nachzuweisen. Der
Erdgasbezieher hat auf Verlangen des Hauptzollamts weitere Anschreibungen zu führen.
Das Hauptzollamt kann einfachere Anschreibungen zulassen, wenn die Steuerbelange
dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Anschreibungen sind jeweils für ein
Kalenderjahr zu führen, spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres abzuschließen
und nach § 147 Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung aufzubewahren. Der Erdgasbezieher hat
auf Verlangen des Hauptzollamts diesem die abgeschlossenen Anschreibungen
abzuliefern.
(3) Der Erdgasbezieher hat auf Verlangen des Hauptzollamts diesem für die
Steueraufsicht wichtige Betriebsvorgänge schriftlich anzumelden.
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Erdgasbezieher bereits als Inhaber einer Erlaubnis
nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes oder als Inhaber einer förmlichen Einzelerlaubnis die in
den §§ 7, 11, 13 und 22 genannten Pflichten zu erfüllen hat.
(5) Für die Anmeldung und Entrichtung der Steuer gilt § 15 sinngemäß.
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Zu den §§ 23 und 31 Abs. 2 Nr. 8 des Gesetzes -

MinöStV § 44 Anwendung von Zollvorschriften

(1) Mineralöl nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes, das in das Steuergebiet eingeführt wird,
hat der Anmelder (§ 16 Abs. 1 des Gesetzes) nach dem Steuertarif anzumelden. Die
Steuererklärung hat der Anmelder in der Zollanmeldung oder in dem nach § 15
vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. Für die mündliche Anmeldung, die Anmeldung im
Reiseverkehr, die Erhebung von Kleinbeträgen und das Steuerverfahren im übrigen
gelten die Zollvorschriften sinngemäß.
(2) Das zuständige Hauptzollamt kann auf Antrag zulassen, daß für in Rohrleitungen
eingeführtes Erdgas bis zum 15. Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgegeben und darin die Steuer selbst berechnet
wird (Steueranmeldung), wenn Menge und Beschaffenheit des in der jeweiligen
Rohrleitung insgesamt eingeführten Erdgases nach dem Steuertarif angemeldet werden.
In diesem Fall gelten § 11 des Gesetzes und § 15 sinngemäß.
(2a) Mineralöl nach Absatz 1 darf abweichend von § 23 Satz 1 des Gesetzes nicht in
ein Verfahren der aktiven Veredelung übergeführt werden, die darin besteht, daß
Kraft- oder Heizstoffe in Waren der Abschnitte XVI und XVII der Kombinierten
Nomenklatur eingefüllt werden.
(3) In den Fällen des § 23 Satz 2 des Gesetzes hat der Steuerschuldner für Mineralöl,
für das in einem Kalendermonat die Steuer entstanden ist, dem Hauptzollamt bis zum
15. Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). § 11
des Gesetzes und § 15 gelten sinngemäß.
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Zu § 31 Abs. 3 Nr. 6 des Gesetzes und zu § 212 Abs. 1 Nr. 3 der
Abgabenordnung -

MinöStV § 45 Verbringen zu gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten

(1) Wer in § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes genanntes Mineralöl, ausgenommen
Erdgas, des freien Verkehrs in anderen als den in § 23 Abs. 15 genannten Fällen zu
gewerblichen Zwecken in andere Mitgliedstaaten verbringen will, hat das vereinfachte
Begleitdokument auszufertigen. Dies gilt für Mineralöl der Unterpositionen 2710 0021,
2710 0025 und 2710 0059 der Kombinierten Nomenklatur jedoch nur, soweit es als lose
Ware verbracht wird. Der Beförderer hat das vereinfachte Begleitdokument bei der
Beförderung des Mineralöls mitzuführen.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege zulassen, daß andere
als die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Gesetzes genannten Mineralöle unter
Verzicht auf das Verfahren nach Absatz 1 in andere Mitgliedstaaten verbracht werden,
wenn die Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.

MinöStV § 45a Transitverkehr mit versteuertem Mineralöl

(1) Wird Mineralöl nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes, ausgenommen Erdgas, das
nach § 2 des Gesetzes versteuert ist, über das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates
an einen Empfänger im Steuergebiet versandt, gilt § 23 Abs. 10 Satz 1, 2, 4 und 5
sinngemäß. Der Beförderer hat das Mineralöl auf dem kürzesten zumutbaren Weg über das
Gebiet des Mitgliedstaates (Transitmitgliedstaat) zu transportieren. Tritt während
der Beförderung auf dem Gebiet des Transitmitgliedstaates ein Ereignis ein, durch das
das zu befördernde Mineralöl ganz oder teilweise in Verlust gerät, hat der Beförderer
die zuständige Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates sowie das für ihn zuständige
Hauptzollamt unverzüglich zu unterrichten.
(2) Der Lieferer hat in Feld 3 des Begleitdokuments den Hinweis
"Transitverkehr/Mineralöl des freien Verkehrs" anzubringen sowie die Anschrift des
für ihn zuständigen Hauptzollamts zu vermerken. Er hat die erste Ausfertigung des
Begleitdokuments spätestens am Versandtag dem Hauptzollamt zuzuleiten. Nach
Beendigung des Transports hat der Empfänger die Übernahme des Mineralöls auf der
dritten Ausfertigung des Begleitdokuments zu bestätigen und sie dem für den Lieferer
zuständigen Hauptzollamt zu übersenden.
(3) Soll Mineralöl nach Absatz 1 regelmäßig im Transitverkehr befördert werden, kann
das Hauptzollamt auf Antrag des Lieferers und im Benehmen mit der zuständigen
Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates ein erleichtertes Verfahren unter Verzicht
auf das Begleitdokument zulassen. Das Hauptzollamt schreibt das Verfahren vor und
erteilt unter Widerrufsvorbehalt eine Zulassung. Eine Ausfertigung dieser Zulassung
ist der zuständigen Steuerbehörde des Transitmitgliedstaates zuzuleiten.
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Zu § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes -

MinöStV § 46 Erlaß, Erstattung oder Vergütung beim Verbringen aus dem Steuergebiet

(1) Wer einen Erlaß, eine Erstattung oder eine Vergütung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und 2 des Gesetzes nicht nur gelegentlich in Anspruch nehmen will, hat seinen
Betrieb dem zuständigen Hauptzollamt schriftlich anzumelden. Die Anmeldung ist in
zwei Stücken abzugeben. Darin ist die Art des Mineralöls, das nicht nur gelegentlich
aus dem Steuergebiet verbracht werden soll, nach der Bezeichnung im Gesetz anzugeben.
Wer seinen Betrieb aus anderem Anlaß angemeldet hat, kann auf die vorliegenden
Unterlagen verweisen.
(2) Der Inhaber des Betriebs hat ein Belegheft zu führen. Das Hauptzollamt kann dazu
Anordnungen treffen. § 11 Abs. 2 gilt sinngemäß. Änderungen der dargestellten
Verhältnisse hat der Inhaber des Betriebs dem Hauptzollamt unverzüglich schriftlich
in zwei Stücken anzuzeigen.
(3) Der Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für alle Mineralöle zu beantragen, die
innerhalb eines Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitts aus dem Steuergebiet
verbracht worden sind. Der Antragsteller hat die Anmeldung dem Hauptzollamt bis zum
15. Tag des zweiten auf den Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt folgenden
Monats abzugeben, in ihr alle für die Bemessung des Erlasses, der Erstattung oder der
Vergütung erforderlichen Angaben zu machen und den Erlaß, die Erstattung oder die
Vergütung selbst zu berechnen. Die Frist kann vom Hauptzollamt im einzelnen Fall
verlängert werden.
(4) Der Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt umfaßt einen Kalendermonat. Das
Hauptzollamt kann auf Antrag einen längeren Zeitraum, höchstens jedoch ein
Kalenderjahr, als Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt zulassen, außerdem
die Steuer in Einzelfällen unverzüglich erlassen, erstatten oder vergüten.
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Zu § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 4a und 5 und zu den §§ 25b
bis 25d des Gesetzes -

MinöStV § 47 Erlaß, Erstattung oder Vergütung für Schweröle und Gase

(1) Wer einen Erlaß, eine Erstattung oder eine Vergütung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 des Gesetzes oder nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 4a oder 5 des Gesetzes nicht nur
gelegentlich in Anspruch nehmen will, hat dies dem zuständigen Hauptzollamt
schriftlich anzuzeigen und dabei im Falle des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 4a oder 5 des
Gesetzes den steuerbegünstigten Zweck anzugeben.
(2) Der Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für alle innerhalb eines Erlaß-, Erstattungs-
oder Vergütungsabschnitts verwendeten Mineralöle zu beantragen. Der Antragsteller hat
die Anmeldung dem Hauptzollamt bis zum 15. Tag des zweiten auf den Erlaß-,
Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt folgenden Monats abzugeben, in ihr alle für die
Bemessung des Erlasses, der Erstattung oder der Vergütung erforderlichen Angaben zu
machen und den Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung selbst zu berechnen. Die
Frist kann vom Hauptzollamt im einzelnen Fall verlängert werden.
(3) Der Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt umfaßt im Falle des § 25 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 des Gesetzes ein Kalenderjahr, in den übrigen Fällen ein
Kalendervierteljahr. Das Hauptzollamt kann auf Antrag einen längeren Zeitraum, im
Falle des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes oder des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des
Gesetzes höchstens jedoch ein Kalenderjahr, oder einen kürzeren Zeitraum, mindestens
jedoch einen Kalendermonat, als Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt
zulassen, außerdem die Steuer in Einzelfällen unverzüglich erlassen, erstatten oder
vergüten. Abweichend davon kann das Hauptzollamt als Erlaß-, Erstattungs- und
Vergütungsabschnitt auch den für Erdgasabnehmer jeweils angewendeten
Abrechnungszeitraum zulassen.
(4) Für Erdgas, das mit dem Anspruch auf Erlaß, Erstattung oder Vergütung der Steuer
in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden soll, gilt § 23 Abs. 10 Satz 1, 2, 4
und 5 sowie Abs. 13 sinngemäß.

MinöStV § 47a Vergütung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

(1) Der Antrag nach § 25b Abs. 1 des Gesetzes ist bei dem für den Betrieb des
Antragstellers zuständigen Hauptzollamt zu stellen. Hat der Inhaber eines Betriebes
nach § 25c des Gesetzes seinen Wohnsitz nicht im Steuergebiet und führt er im
Steuergebiet Arbeiten im Sinne des § 25b des Gesetzes aus, so ist der Antrag bei dem
Hauptzollamt zu stellen, das für die Vergütung nach § 25b des Gesetzes in der
Gemeinde, in der die Arbeiten überwiegend ausgeführt werden, zuständig ist.
(2) Die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck für die innerhalb eines Kalenderjahres (Vergütungsabschnitt) zu begünstigten
Zwecken nach § 25b Abs. 1 des Gesetzes verwendeten Gasöle (begünstigter Verbrauch) zu
beantragen. Der Antragsteller hat in der Anmeldung alle für die Bemessung der
Vergütung erforderlichen Angaben zu machen und die Vergütung selbst zu berechnen. Die
Vergütung wird nur gewährt, wenn der Antrag bis zum 30. September des Jahres, das dem
Kalenderjahr folgt, in dem das Gasöl verwendet worden ist, beim zuständigen
Hauptzollamt gestellt wird. Dem Vergütungsantrag sind beizufügen:
1. Quittungen oder Lieferbescheinigungen nach Absatz 4 über im

Vergütungsabschnitt insgesamt bezogene Gasöle und Kraftstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen (Biodiesel),

2. das Verwendungsbuch oder die an seiner Stelle zugelassenen Aufzeichnungen,
soweit der Antragsteller zu deren Führung nach Absatz 5 verpflichtet ist,

3. von Betrieben der Imkerei ein Nachweis über die Anzahl der Bienenvölker
(Völkermeldung) und

4. Bescheinigungen nach Absatz 6 über das im Vergütungsabschnitt von
Betrieben im Sinne des § 25c Nr. 3 des Gesetzes verbrauchte Gasöl.

(3) Antragsberechtigt ist der Inhaber eines Betriebes im Sinne des § 25c des Gesetzes
(Begünstigter). Wechselt innerhalb eines Vergütungsabschnitts der Inhaber eines
Betriebes, so bleibt der bisherige Inhaber für die Zeit bis zum Inhaberwechsel
Begünstigter.
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(4) Der Begünstigte hat sich Quittungen oder Lieferbescheinigungen über das im
Vergütungsabschnitt insgesamt für begünstigte und nicht begünstigte Zwecke bezogene
Gasöl sowie Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ausstellen zu lassen, welche
die Anschriften des Empfängers und des Lieferers, das Datum der Lieferung, die
gelieferte Gasölmenge und den zu zahlenden Betrag enthalten. Tankbelege gelten auch
ohne die Anschrift des Empfängers als Lieferbescheinigung, sofern sie die übrigen
Angaben nach Satz 1 enthalten. Nach Rückgabe durch das Hauptzollamt hat er diese
Belege nach § 147 Abs. 1 und 3 der Abgabenordnung aufzubewahren.
(5) Inhaber von Betrieben im Sinne des § 25c Nr. 3 und 4 des Gesetzes haben für jedes
oder jede der in § 25b Abs. 1 des Gesetzes genannten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen
ein Verwendungsbuch für Gasöl nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu führen, in
dem die Raummenge des beim Betrieb verbrauchten Gasöls anzuschreiben ist. An Stelle
des Verwendungsbuches kann das Hauptzollamt andere Aufzeichnungen zulassen, soweit
der Verwendungsnachweis dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das Verwendungsbuch oder
die an seiner Stelle zugelassenen Aufzeichnungen sind am Schluss des Kalenderjahres
abzuschließen. Die Bücher und Aufzeichnungen sind nach Rückgabe durch das
Hauptzollamt nach § 147 Abs. 1 und 3 der Abgabenordnung aufzubewahren.
(6) Für Arbeiten, die ein in § 25c Nr. 3 des Gesetzes genannter Betrieb im Betrieb
des Begünstigten ausgeführt hat, hat sich der Begünstigte Bescheinigungen ausstellen
zu lassen, welche seine Anschrift, die des ausführenden Betriebes, das Datum sowie
Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten, die hierfür verbrauchte Gasölmenge und den
hierfür zu zahlenden Geldbetrag enthalten.
(7) Der Vergütungsanspruch nach § 25b Abs. 1 des Gesetzes entsteht mit Ablauf des
Vergütungsabschnitts (Absatz 2 Satz 1).

MinöStV § 47b Vergütung für hoch effiziente GuD-Anlagen

(1) Als Zeitpunkt der erstmaligen dauerhaften Aufnahme der Stromerzeugung im Sinne
des § 25 Abs. 3d des Gesetzes gilt der Tag der Aufnahme des Probebetriebs zum
Nachweis eines uneingeschränkten und dauerhaften Betriebs der GuD-Anlage.
(2) Der Ablauf der in § 25 Abs. 3d des Gesetzes genannten Frist vom 11. Dezember 2002
bis zum 10. September 2007 für die erstmalige dauerhafte Aufnahme der Stromerzeugung
und der Frist von höchstens fünf Jahren für die Vergütung der Steuer wird im Falle
höherer Gewalt unterbrochen.
(3) Der erste Nachweis des elektrischen Wirkungsgrades ist vom Antragsteller durch
das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen zu erbringen. Die dazu
erforderlichen Messungen sind innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tag, an dem die
Stromerzeugung erstmals auf Dauer aufgenommen wurde, durchzuführen. Der elektrische
Wirkungsgrad ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach Maßgabe des
Absatzes 5 zu ermitteln. Der Nachweis nach Satz 1 ist Voraussetzung für die Vergütung
ab dem Tag der erstmaligen dauerhaften Aufnahme der Stromerzeugung bis zum 31.
Dezember des auf das Kalenderjahr der erstmaligen dauerhaften Aufnahme der
Stromerzeugung folgenden Kalenderjahres. Ohne den Nachweis nach Satz 1 werden auch in
den Folgezeiträumen nach Absatz 4 keine Vergütungen gewährt.
(4) In dem zweiten Kalenderjahr nach dem Tag, an dem die Stromerzeugung mit der
GuD-Anlage erstmals auf Dauer aufgenommen wurde, und in den folgenden Kalenderjahren
ist der elektrische Wirkungsgrad jeweils erneut zu ermitteln und dem Hauptzollamt
nachzuweisen (Folgenachweise). Die Messungen zur Ermittlung des elektrischen
Wirkungsgrades können mit den Messeinrichtungen vorgenommen werden, die zum
gewöhnlichen Betrieb der GuD-Anlage installiert sind. Die Folgenachweise sind
Voraussetzung für die Vergütung der Steuer für das im jeweiligen Kalenderjahr
verwendete Mineralöl.
(5) Der elektrische Wirkungsgrad ist mit folgenden Maßgaben zu bestimmen:
1. Bilanzgrenze für die zugeführte Brennstoffenergie ist die geeichte

Gasmessung unmittelbar vor der Gasturbine. Bilanzgrenze für die ins Netz
abgegebene Energie ist die Unterspannungsseite des Maschinentrafos.

2. Die Messwerte für den Wirkungsgradnachweis werden auf die
durchschnittlichen Umgebungsbedingungen (Lufttemperatur, Luftdruck,
Luftfeuchte, Kühlwassertemperatur) am Standort der GuD-Anlage bezogen.
Wahlweise ist eine Umrechnung des elektrischen Wirkungsgrades auf ein
Referenzanlagenkonzept mit einem Kondensatordruck von 0,03 bar zulässig.

(6) Falls der arithmetische Mittelwert der nach den Absätzen 3 und 4 nachgewiesenen
Wirkungsgrade aller GuD-Anlagen eines Kraftwerkes den geforderten Wert von mindestens
57,5 Prozent erreicht, so gilt der elektrische Wirkungsgrad von mindestens 57,5
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Prozent als von jeder dieser Anlagen erreicht.
(7) Sobald die Nutzungsart der GuD-Anlage gegenüber der Nutzungsart der GuD-Anlage
zum Zeitpunkt der Messungen zur Ermittlung des elektrischen Wirkungsgrades nach
Absatz 3 verändert wird (Nutzungsänderung), ist dies dem Hauptzollamt unverzüglich
anzuzeigen; der elektrische Wirkungsgrad der GuD-Anlage ist entsprechend Absatz 3
unverzüglich neu zu bestimmen und nachzuweisen. Dieser erneute Nachweis des
elektrischen Wirkungsgrades von mindestens 57,5 Prozent ist Voraussetzung für die
Vergütung ab dem Zeitpunkt der Nutzungsänderung bis zum 31. Dezember des
Kalenderjahres der Nutzungsänderung. Für die folgenden Kalenderjahre gilt Absatz 4
entsprechend.
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Zu § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes -

MinöStV § 48 Erlaß, Erstattung oder Vergütung bei Aufnahme in Steuerlager, Gasgewinnungsbetriebe oder
Gaslager

(1) Wer einen Erlaß, eine Erstattung oder eine Vergütung nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 des Gesetzes in Anspruch nehmen will, hat über die einzelnen Mengen an
versteuerten, nicht gebrauchten Mineralölen oder an Gemischen aus nicht gebrauchten
Mineralölen und anderen Stoffen, die in das Steuerlager, den Gasgewinnungsbetrieb
oder das Gaslager aufgenommen werden, und die einzelnen Mengen an Mineralölen, die
aus den Gemischen zurückgewonnen werden, oder an Gemischen, die im Rahmen der
Begünstigung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 des Gesetzes verwendet werden, auf
Anordnung des Hauptzollamts für jeden Kalendermonat besondere Anschreibungen zu
führen. Die Eintragungen sind mit dem etwa entstandenen Schriftwechsel und mit den
Versandpapieren zu belegen.
(2) Der Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für alle Mineralöle oder Gemische zu
beantragen, die innerhalb eines Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitts in das
Steuerlager, den Gasgewinnungsbetrieb oder das Gaslager aufgenommen oder zu
begünstigten Zwecken verwendet worden sind. Der Antragsteller hat die Anmeldung dem
Hauptzollamt bis zum 15. Tag des zweiten auf den Erlaß-, Erstattungs- oder
Vergütungsabschnitt folgenden Monats abzugeben, in ihr alle für die Bemessung des
Erlasses, der Erstattung oder der Vergütung erforderlichen Angaben zu machen und den
Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung selbst zu berechnen. Die Frist kann vom
Hauptzollamt im einzelnen Fall verlängert werden.
(3) Der Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt umfaßt einen Kalendermonat. Das
Hauptzollamt kann auf Antrag einen längeren Zeitraum, höchstens jedoch ein
Kalenderjahr, als Erlaß-, Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt zulassen, außerdem
die Steuer in Einzelfällen unverzüglich erlassen, erstatten oder vergüten.
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Zu § 31 Abs. 2 Nr. 6 Buchstabe d und g, Nr. 7 und 9 Buchstabe d des Gesetzes -

MinöStV § 49 Vergütung der Steuer für Flüssiggase und schweres Heizöl

(1) Auf Antrag wird die Steuer für Flüssiggase nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes,
die nach dem jeweils am 1. April 1999, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002
oder 1. Januar 2003 geltenden Steuersatz des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des
Gesetzes versteuert worden sind oder für die eine Nachsteuer nach § 35 des Gesetzes
in der jeweils am 1. April 1999 oder 1. Januar 2000 geltenden Fassung entstanden ist,
bis auf den Betrag nach dem jeweils am 1. April 1999, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001,
1. Januar 2002 oder 1. Januar 2003 geltenden Steuersatz des § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe a des Gesetzes in dem Umfang vergütet, in dem sie nachweislich für Zwecke
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes verwendet worden sind.
(2) Auf Antrag wird die Steuer in Höhe von 25,00 Deutsche Mark je 1.000 Kilogramm für
Mineralöle nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b des Gesetzes in dem Umfang
vergütet, in dem sie in Anlagen, die nicht ausschließlich der Erzeugung von Wärme im
Sinne des § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Gesetzes dienen, zur Erzeugung von
Wärme verwendet worden sind.
(3) Wer eine Vergütung nach Absatz 1 oder 2 regelmäßig in Anspruch nehmen will, hat
dies dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen.
(4) Die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck für alle Mineralöle zu beantragen, die innerhalb eines Vergütungsabschnitts
zu Zwecken nach Absatz 1 oder 2 verwendet worden sind. Der Antragsteller hat die
Anmeldung dem Hauptzollamt bis zum 15. Tag des zweiten auf den Vergütungsabschnitt
folgenden Monats abzugeben, in ihr alle für die Bemessung der Vergütung
erforderlichen Angaben zu machen und die Vergütung selbst zu berechnen. Die Frist
kann vom Hauptzollamt im einzelnen Fall verlängert werden.
(5) Der Vergütungsabschnitt umfaßt einen Kalendermonat. Das Hauptzollamt kann auf
Antrag einen längeren Zeitraum, höchstens jedoch ein Kalenderjahr als
Vergütungsabschnitt zulassen, außerdem die Steuer in Einzelfällen unverzüglich
vergüten.
(6) Die für Zwecke nach Absatz 2 jeweils verwendeten Mineralölmengen dürfen geschätzt
werden, wenn sich diese nicht auf andere Weise ermitteln lassen.

MinöStV § 50 Erstattung oder Vergütung der Steuer für Luftfahrtbetriebsstoffe

(1) Auf Antrag wird die Steuer für Luftfahrtbetriebsstoffe Luftfahrtunternehmen und
Einrichtungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes erstattet oder vergütet, die sie im
Steuergebiet versteuert bezogen und für steuerfreie Flüge verwendet haben.
(2) Wer eine Erstattung oder Vergütung regelmäßig in Anspruch nehmen will, hat dies
dem zuständigen Hauptzollamt anzuzeigen und dabei die in § 18 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5
Buchstabe a und c bezeichneten Unterlagen vorzulegen. Er hat für jedes Luftfahrzeug,
das für steuerfreie Flüge eingesetzt wird, einen buchmäßigen Nachweis mit folgenden
Angaben zu führen:
1. Tag und Art des Fluges,
2. Startplatz, Bestimmungsflugplatz, Ort der Zwischenlandung,
3. Flugdauer,
4. Art und Mengen der übernommenen und verbrauchten Luftfahrtbetriebsstoffe.
Die Aufzeichnungen sind monatlich abzuschließen. Das zuständige Hauptzollamt kann auf
Antrag unter Auflagen von den Pflichten nach den Sätzen 2 und 3 befreien, wenn die
Steuerbelange dadurch nicht beeinträchtigt werden.
(3) Die Erstattung oder die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck für alle innerhalb eines Erstattungs- oder
Vergütungsabschnitts für steuerfreie Flüge verwendeten Luftfahrtbetriebsstoffe zu
beantragen. Der Antragsteller hat die Anmeldung dem Hauptzollamt bis zum 15. Tag des
zweiten auf den Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt folgenden Monats abzugeben, in
ihr alle für die Bemessung der Erstattung oder Vergütung erforderlichen Angaben zu
machen und die Erstattung oder Vergütung selbst zu berechnen. Die Frist kann vom
Hauptzollamt im einzelnen Fall verlängert werden.
(4) Der Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt umfaßt ein Kalendervierteljahr. Das
Hauptzollamt kann auf Antrag einen längeren Zeitraum, höchstens jedoch ein
Kalenderjahr, oder einen kürzeren Zeitraum, mindestens jedoch einen Kalendermonat,
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als Erstattungs- oder Vergütungsabschnitt zulassen, außerdem die Steuer in
Einzelfällen unverzüglich erstatten oder vergüten.

MinöStV § 51 Erlaß, Erstattung oder Vergütung der Steuer bei Vermischungen von leichtem Heizöl mit anderem
Gasöl

(1) Auf Antrag wird die Steuer für nachweislich versteuerte Anteile in Gemischen aus
leichtem Heizöl (§ 1 Abs. 1 der Heizölkennzeichnungsverordnung) und anderem Gasöl bis
auf den Betrag nach dem Steuersatz des § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes erlassen,
erstattet oder vergütet, wenn die Gemische
1. bei Spülvorgängen nach § 10 der Heizölkennzeichnungsverordnung oder bei

vom Antragsteller nachzuweisenden versehentlichen Vermischungen entstanden
und

2. nachweislich verheizt oder ermäßigt versteuertem leichtem Heizöl zugeführt
worden sind.

Dies gilt nicht für die Anteile von Gemischen, die bei Kraftstoffkontrollen in
Fahrzeugen oder Antriebsanlagen festgestellt worden sind.
(2) Antragsberechtigt ist der Inhaber des Betriebs, der nach § 10 der
Heizölkennzeichnungsverordnung zum Spülen zugelassen ist, für Gemische, die
versehentlich entstanden sind, der Verfügungsberechtigte.
(3) Der Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung der Steuer ist mit einer Anmeldung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei dem für den Antragsberechtigten
zuständigen Hauptzollamt zu beantragen. Für Betriebe, die regelmäßig Mineralölsteuer
entrichten, gilt § 48 sinngemäß. Andere Betriebe haben die Anmeldung für Gemische,
die beim Spülen in einem Kalenderhalbjahr angefallen sind, jeweils bis zum 20. Tag
des auf das Kalenderhalbjahr folgenden Monats, für Gemische, die versehentlich
entstanden sind, unmittelbar nach Feststellung der Vermischung abzugeben, in ihr alle
für die Bemessung der Erstattung oder Vergütung erforderlichen Angaben zu machen,
Unterlagen über die Versteuerung und Herkunft der Gemischanteile beizufügen und die
Erstattung oder Vergütung selbst zu berechnen. Die Frist kann vom Hauptzollamt im
einzelnen Fall verlängert werden. Das Hauptzollamt kann monatliche Anträge zulassen,
wenn der durchschnittliche Monatsbetrag mindestens 250 Euro beträgt.
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Zu § 31 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes -

MinöStV § 52 Vergütung für Diplomatenbenzin und -dieselkraftstoff

(1) Unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit wird den in Absatz 2 aufgeführten
Dienststellen und Personen auf Antrag die Steuer für Benzin und Dieselkraftstoff
vergütet, die sie als Kraftstoff für den Betrieb ihrer Kraftfahrzeuge aus
öffentlichen Tankstellen erworben haben.
(2) Begünstigt im Sinne des Absatzes 1 sind
1. die diplomatischen und konsularischen Vertretungen in der Bundesrepublik

Deutschland, ausgenommen Wahlkonsulate,
2. die Leiter der in Nummer 1 genannten Vertretungen, ihre diplomatischen

Mitglieder, Konsularbeamte, Mitglieder ihres Verwaltungs- und technischen
Personals und ihr dienstliches Hauspersonal sowie die Familienmitglieder
dieser Personen. Familienmitglieder im Sinne dieser Bestimmung sind der
Ehegatte, die unverheirateten Kinder und die Eltern, wenn sie von diesen
Personen wirtschaftlich abhängig sind und in ihrem Haushalt leben.

(3) Nicht begünstigt sind
1. Deutsche oder solche Staatenlose und Ausländer, die ihren ständigen

Wohnsitz im Geltungsbereich des Gesetzes hatten, ehe sie zu den in Absatz
2 Nr. 2 genannten Personen gehörten,

2. Personen, die im Geltungsbereich des Gesetzes eine private
Erwerbstätigkeit ausüben.

(4) Die Vergütung ist bei dem Hauptzollamt, das für den Dienstsitz der ausländischen
Vertretung zuständig ist, nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu beantragen. Dem
Antrag sind die Rechnungen des Lieferers über die Abgabe von Benzin oder
Dieselkraftstoff an den Begünstigten beizufügen; darin müssen der Tag der Lieferung,
die gelieferte Menge und die Anschrift des Lieferers angegeben sein.
(5) Die Steuer wird nur vergütet, wenn der Leiter der ausländischen Vertretung oder
sein Stellvertreter den Antrag selbst stellt, bei anderen Begünstigten nur, wenn dem
Hauptzollamt vor oder mit dem ersten Vergütungsantrag eine vom Antragsteller selbst
unterschriebene und vom Leiter der ausländischen Vertretung oder seinem
Stellvertreter unter Beifügung des Dienststempelabdrucks bescheinigte Erklärung
übergeben wird, aus der hervorgeht, daß sie zu den nach Absatz 2 Nr. 2 begünstigten
Personen gehören und Gründe, die die Begünstigung nach Absatz 3 ausschließen, nicht
vorliegen. Die Steuer wird nicht vergütet für Benzin und Dieselkraftstoff, die in
Fahrzeugen verbraucht worden sind, die für eine ausländische Vertretung oder für
andere Begünstigte zugelassen, jedoch nichtbegünstigten Dritten zur ständigen
Benutzung überlassen worden sind. Eine entsprechende Erklärung ist mit jedem Antrag
abzugeben.
(6) Die Vergütung soll, wenn nicht besondere Gründe eine Ausnahme rechtfertigen, erst
beantragt werden, wenn die vergütungsfähige Menge 300 Liter erreicht. Sie muß jedoch
spätestens in dem auf den Bezug folgenden Kalenderjahr beantragt werden. Der Antrag
muß alle im Abrechnungszeitraum entstandenen Vergütungsansprüche umfassen. Ist über
ihn entschieden, können weitere Ansprüche für den gleichen Zeitraum nicht mehr
geltend gemacht werden. Vergütungen werden nicht gewährt für den Abrechnungszeitraum,
für den eine gefälschte, verfälschte oder für andere als die angegebenen Fahrzeuge
erteilte Rechnung vorgelegt wird.
(7) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt
im einzelnen Fall zulassen, daß die Steuer unter der Voraussetzung der
Gegenseitigkeit auch anderen als den in Absatz 2 genannten ausländischen Vertretungen
vergütet wird, wenn die Entsendestaaten diplomatische oder konsularische Vertretungen
in der Bundesrepublik Deutschland nicht unterhalten.
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Zu § 31 Abs. 3 Nr. 4 des Gesetzes -

MinöStV § 53 Erstattung oder Vergütung bei Zahlungsausfall

(1) Dem Verkäufer von nachweislich nach § 2 des Gesetzes versteuertem Mineralöl wird
auf Antrag die im Verkaufspreis enthaltene Steuer erstattet oder vergütet, die beim
Warenempfänger wegen Zahlungsunfähigkeit ausfällt, wenn
1. der Steuerbetrag bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 5.000 Euro

übersteigt,
2. keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Zahlungsunfähigkeit im

Einvernehmen mit dem Verkäufer herbeigeführt worden ist,
3. der Zahlungsausfall trotz vereinbarten Eigentumsvorbehalts, laufender

Überwachung der Außenstände, rechtzeitiger Mahnung bei Zahlungsverzug
unter Fristsetzung und gerichtlicher Verfolgung des Anspruchs nicht zu
vermeiden war,

4. Verkäufer und Warenempfänger nicht wirtschaftlich miteinander verbunden
sind; sie gelten auch als verbunden, wenn sie Teilhaber oder
Gesellschafter desselben Unternehmens oder Angehörige im Sinne des § 15
der Abgabenordnung sind oder wenn Verkäufer oder Warenempfänger der
Leitung des Geschäftsbetriebs des jeweils anderen angehören.

(2) Die Erstattung oder Vergütung der Steuer hängt davon ab, daß sie bis zum Ablauf
des Jahres schriftlich beantragt wird, das dem Jahr folgt, in dem die
Zahlungsunfähigkeit des Warenempfängers eingetreten ist. Dem Antrag sind beizufügen:
1. Unterlagen über die Beschaffenheit, Herkunft und Versteuerung des

Mineralöls,
2. Nachweise über den Verkauf an den Warenempfänger,
3. Nachweise über die eingetretene Zahlungsunfähigkeit des Warenempfängers.
(3) Die Erstattung oder Vergütung erfolgt unter der auflösenden Bedingung einer
nachträglichen Leistung des Warenempfängers. Der Verkäufer hat dem Hauptzollamt
nachträgliche Leistungen des Warenempfängers unverzüglich anzuzeigen. Führt die
Leistung nicht zum Erlöschen der Forderung des Verkäufers, vermindert sich die
Erstattung oder Vergütung um den Teil der Teilleistung, der dem Steueranteil an der
ausgefallenen Forderung entspricht. Das Hauptzollamt kann anordnen, daß der Verkäufer
seine Forderung gegen den Warenempfänger in Höhe des ausgefallenen Steuerbetrages an
die Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung) abtritt.
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Zu § 26 Abs. 2, 3 und 6 und § 30 des Gesetzes sowie zu § 212 Abs. 1 der
Abgabenordnung -

MinöStV § 54 Anmeldepflichten

(1) Wer
1. gewerbsmäßig Mineralöl vertreibt, für Dritte lagert oder befördert,
2. Einrichtungen für die Eigenversorgung mit Dieselkraftstoff, ermäßigt

verteuertem Flüssiggas oder Erdgas nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes unterhält
oder

3. nach § 3 Abs. 3 und Abs. 7 des Gesetzes, § 4 Abs. 2 des Gesetzes oder § 32
Abs. 1 und 2 des Gesetzes steuerbegünstigtes Mineralöl zum Antrieb von
ortsfesten Gasturbinen oder Verbrennungsmotoren verwenden will,

hat dies unverzüglich schriftlich in zwei Stücken bei dem für den Geschäftssitz, im
Falle der Nummer 3 bei dem für den Standort der Anlage zuständigen Hauptzollamt
anzumelden. In der Anmeldung sind anzugeben
a) in den Fällen der Nummern 1 und 2

aa) die Art der Mineralöle,
bb) die Lager und die Verkaufsstellen unter Angabe ihrer Lage,
cc) Art, Fassungsvermögen und technische Einrichtung einschließlich

Meßvorrichtungen der im Betrieb vorhandenen Lagerstätten,
dd) Zahl und Art der vorhandenen Transportmittel für Mineralöl und
ee) Art der im Betrieb vorhandenen Buchführung;

b) in den Fällen der Nummer 3
aa) Name und Anschrift des Betreibers der Anlage,
bb) Zahl und Standort der Gasturbinen oder Verbrennungsmotoren und
cc) eine Beschreibung der Arbeitsweise der Anlage unter Angabe von

Leistung und Durchschnittsverbrauch pro Betriebsstunde.
(2) Inhaber von Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Betreiber von Anlagen
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 haben Änderungen der nach Absatz 1 Satz 2 angemeldeten
Verhältnisse dem Hauptzollamt innerhalb von vier Wochen schriftlich in zwei Stücken
anzuzeigen.
(3) Von der Anmeldepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sind Händler befreit, die
Mineralöl nur in abgepackten Behältnissen bis zu jeweils 50 Liter Inhalt, bei
Flüssiggas bis zu 33 Kilogramm, vertreiben, die Mineralöl ausschließlich aus
öffentlichen Tankstellen an Verbraucher abgeben oder die ihren Betrieb schon auf
Grund anderer Vorschriften des Gesetzes oder dieser Verordnung angemeldet haben. Das
Bundesministerium der Finanzen kann im Verwaltungswege Inhaber von Betrieben nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 oder Betreiber von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 von
der Anmeldepflicht ausnehmen, wenn wegen der besonderen Beschaffenheit oder
Zweckbestimmung des Mineralöls oder aus anderen Gründen eine Überwachung nicht
erforderlich erscheint.
(4) Inhaber von Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, die der Anmeldepflicht
unterliegen, haben auf Verlangen des Hauptzollamts über den Bezug, den Vertrieb, den
Transport, die Lagerung und die Verwendung von Mineralöl besondere Anschreibungen zu
führen, aus denen jeweils Art, Kennzeichnung und Menge des Mineralöls, der Lieferer,
der Empfänger und die Reihenfolge der Lieferungen hervorgehen, wenn diese Angaben aus
den betrieblichen Unterlagen nicht ersichtlich sind.

MinöStV § 55

(weggefallen)

MinöStV § 56 Mineralölkontrollen, Sicherstellung

Entgegen den Verboten und Beschränkungen des § 26 Abs. 4 und 5 des Gesetzes in
Fahrzeugen mitgeführtes oder in Behältern von Antriebsanlagen enthaltenes Mineralöl
hat der Fahrzeugführer oder der für den Betrieb der Antriebsanlage Verantwortliche
zur Sicherstellung nach § 30 des Gesetzes aus den Behältern abzulassen, wenn die mit
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der Steueraufsicht betrauten Amtsträger dies verlangen. Über die Sicherstellung ist
eine Bescheinigung zu erteilen. Die Amtsträger können das Mineralöl in den Behältern
sicherstellen oder von einer Sicherstellung absehen, wenn ein unverzüglicher
Austausch des Mineralöls den öffentlichen Verkehr stören würde. Sie können auch
zulassen, daß der Fahrzeugführer das Mineralöl bis zum Erreichen der nächsten
Gelegenheit zum Ablassen, jedoch längstens 24 Stunden, weiterverwendet. In diesem
Fall hat der Fahrzeugführer das Fahrzeug nach dem Ablassen des nicht verwendeten
Mineralöls unverzüglich einer von den Amtsträgern bestimmten Zollstelle zur erneuten
Prüfung vorzuführen. Den Rest des Mineralöls hat der Fahrzeugführer auf Verlangen der
Amtsträger bei der Zollstelle oder einer von ihr bestimmten Stelle abzuliefern. Eine
zugelassene Weiterverwendung gilt nicht als Verwendung im Sinne des § 26 Abs. 6 Satz
1 des Gesetzes.
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Zu § 27 des Gesetzes -

MinöStV § 57 Betriebsleiter

Steuerliche Betriebsleiter im Sinne des § 27 Abs. 1 des Gesetzes sind dem Betrieb
oder Unternehmen nicht angehörende Personen, deren sich der Steuerpflichtige zur
Erfüllung seiner Pflichten bedient.
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Zu § 31 Abs. 2 Nr. 6 Buchstabe a des Gesetze -

MinöStV § 58 Vermischungen von versteuerten Mineralölen

(1) Werden Mineralöle, die nach verschiedenen Steuersätzen des § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Gesetzes, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes, versteuert worden
sind, vor der Abgabe in Haupt- oder Reservebehälter von Motoren miteinander gemischt,
entsteht für die niedriger belasteten Anteile eine Steuer, wenn das Gemisch ein
Benzin nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes oder ein Kraftstoff nach § 1
Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des Gesetzes ist, der nach seiner Beschaffenheit dem Benzin
entspricht. Dies gilt nicht für niedriger belastete Anteile, die eine Menge von 300
Liter oder 250 Kilogramm nicht übersteigen, wenn sie in Transportmitteln, beim
Entleeren von Transportmitteln, beim Spülen von Tankstellenbehältern, bei der
Herstellung von Zweitaktergemischen oder durch Endverwender nach § 35 Abs. 3 des
Gesetzes vermischt werden.
(2) Die Steuer beträgt
1. falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes oder
ein Kraftstoff nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13
des Gesetzes ist,
a) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 Buchstabe a des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Dezember 2001 360,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 184,10 EUR,

b) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe b des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Oktober 2001 360,00 DM,
vom 1. November 2001 bis
zum 31. Dezember 2001 390,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 199,40 EUR,

2. falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes oder ein
Kraftstoff nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des
Gesetzes ist,
a) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 Buchstabe a des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Oktober 2001 360,00 DM,
vom 1. November 2001
bis zum 31. Dezember 2001 330,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 168,80 EUR,

b) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe b des Gesetzes
vom 1. Januar 200 bis
zum 31. Dezember 2001 360,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 184,10 EUR,

3. falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c des Gesetzes oder ein
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Kraftstoff nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des
Gesetzes ist,
a) für 1.000 l mittelschwere Öle nach § 2 Abs. 1

Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 15,30 EUR,

b) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe c des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 184,10 EUR,

c) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe d des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 199,40 EUR,

4. falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d des Gesetzes oder ein
Kraftstoff nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des
Gesetzes ist,
a) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 Buchstabe c des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 168,80 EUR,

b) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe d des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 184,10 EUR,

5. falls das Gemisch ein Benzin nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes oder ein Kraftstoff
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 des Gesetzes ist,
a) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1

Nr. 1 Buchstabe a des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Dezember 2001 100,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 51,20 EUR,

b) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Oktober 2001 100,00 DM,
vom 1. November 2001 bis
zum 31. Dezember 2001 130,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 66,50 EUR,

c) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchstabe c des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 51,20 EUR,

d) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 Buchstabe d des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 66,50 EUR,

e) für 1.000 l mittelschwere Öle nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Oktober 2001 100,00 DM,
vom 1. November 2001
bis zum 31. Dezember 2001 130,00 DM,
ab 1. Januar 2002 66,50 EUR,

f) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe a des Gesetzes
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vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Dezember 2001 460,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 235,30 EUR,

g) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe b des Gesetzes
vom 1. Januar 2000 bis
zum 31. Oktober 2001 460,00 DM,
vom 1. November 2001 bis
zum 31. Dezember 2001 490,00 DM,
vom 1. Januar 2002 bis
zum 31. Dezember 2002 250,60 EUR,

h) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe c des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 235,30 EUR,

i) für 1.000 l Mineralöle nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 Buchstabe d des Gesetzes
ab 1. Januar 2003 250,60 EUR.

(3) Steuerschuldner ist, wer die Mineralöle mischt. Dieser hat für das Mineralöl, für
das in einem Monat die Steuer entstanden ist, bis zum 15. Tag des nächsten Monats
eine Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen
(Steueranmeldung). § 11 des Gesetzes und § 15 gelten sinngemäß.
(4) Wer Mineralöle nach Absatz 1 Satz 1 mischen will, hat dies dem zuständigen
Hauptzollamt drei Wochen vorher schriftlich anzumelden. § 4 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 5
und Abs. 2, § 5 und § 7 Abs. 1, 2 und 4 bis 11 gelten sinngemäß.
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Zu den §§ 2 und 31 Abs. 2 Nr. 12 und Abs. 4 des Gesetzes -

MinöStV § 59 Mengenermittlung, Bestimmung von Bleigehalt, Normvolumen und Brennwert

Es gelten
1. für die Ermittlung der Menge von Mineralölen, ausgenommen Mineralöle der

Positionen 2711 und 2715 und der Unterpositionen 2901 21 bis 2901 29 der
Kombinierten Nomenklatur, soweit sie nicht durch Wägen ermittelt werden
kann, die DIN ISO 91 Teil 1 (Ausgabe Juli 1984), die DIN 51 750 Teil 1
(Ausgabe Dezember 1990), die DIN 51 750 Teil 2 (Ausgabe Dezember 1990),
die DIN 51 750 Teil 3 (Ausgabe Februar 1991), die DIN 51 757 (Ausgabe
April 1994), der Band XIV (Ausgabe Januar 1982) des Kapitels 11.1 der Norm
API Standard 2540 sowie die Anlage 2 zu dieser Verordnung,

2. für die Bestimmung des Bleigehaltes von Benzin nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 und 2 des Gesetzes die DIN 51 769 Teil 1 (Ausgabe Oktober 1981) und die
DIN 51 769 Teil 8 (Ausgabe Oktober 1981),

3. für die Bestimmung des Normvolumens von Erdgas und anderen gasförmigen
Kohlenwasserstoffen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes die DIN 1343
(Ausgabe Januar 1990),

4. für die Bestimmung des Brennwertes von Erdgas und anderen gasförmigen
Kohlenwasserstoffen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes die DIN 5499
(Ausgabe Januar 1972),

5. für die Bestimmung des Schwefelgehalts von Kraftstoffen nach § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und 4 des Gesetzes der Entwurf der DIN 51 400-11 (Ausgabe Mai
2000).

Die Normblätter, zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, Berlin, sind beim Deutschen
Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt.
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Zu § 381 Abs. 1 der Abgabenordnung -

MinöStV § 60 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 381 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 2, § 7 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit § 13

Abs. 2 oder § 58 Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit
§ 12a Abs. 2 oder § 13 Abs. 2, § 33 Abs. 2 Satz 4, § 40 Abs. 1 Satz 4, §
43 Abs. 2 Satz 1 oder 4 oder § 54 Abs. 4 eine Anschreibung nicht oder
nicht richtig führt,

2. entgegen § 6 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 9 Satz 2, § 12a Abs.
2, § 13 Abs. 1 Satz 2 oder § 32 Abs. 3, § 7 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Satz 2,
Abs. 8, 9 Satz 1, Abs. 10 oder 11, jeweils auch in Verbindung mit § 13
Abs. 2 oder § 58 Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Satz 2, Abs. 8,
9 Satz 1 oder Abs. 10, jeweils auch in Verbindung mit § 12a Abs. 2 oder §
13 Abs. 2, § 19 Abs. 3 Satz 1, § 20 Abs. 6, § 22 Abs. 6 Satz 2 oder Abs.
10, § 28 Abs. 5, § 33 Abs. 6, § 37, § 53 Abs. 3 Satz 2 oder § 54 Abs. 2
eine Anzeige nicht, nicht richtig, oder nicht rechtzeitig erstattet,

3. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder § 58
Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 12a Abs. 2
oder § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 2 Satz 1, § 33 Abs. 1 Satz 1, § 34 Abs. 5 Satz
1, § 43 Abs. 1 Satz 1 oder § 46 Abs. 2 Satz 1 ein Belegheft nicht führt,

4. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder § 58
Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 12a Abs. 2
oder § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 3 Satz 1, § 33 Abs. 2 Satz 1 oder § 40 Abs. 1
Satz 1 ein Buch nicht oder nicht richtig führt,

5. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 6, auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder § 58
Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 2 Satz 6, auch in Verbindung mit § 12a Abs. 2
oder § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 4 Satz 2, § 33 Abs. 2 Satz 7 oder § 40 Abs. 1
Satz 7 ein Buch oder entgegen § 43 Abs. 2 Satz 7 eine Anschreibung nicht
abliefert,

6. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 1, § 11 Abs. 3 Satz 1, jeweils auch in Verbindung
mit § 13 Abs. 2, § 11 Abs. 3 Satz 1 auch in Verbindung mit § 12a Abs. 2, §
22 Abs. 3 Satz 6 oder § 28 Abs. 4 Satz 3 eine Zusammenstellung nicht
vorlegt,

7. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 1, jeweils auch in Verbindung
mit § 13 Abs. 2, Abs. 4 Satz 1 auch in Verbindung mit § 58 Abs. 4 Satz 2,
§ 11 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit §
12a Abs. 2 oder § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1, § 23
Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 9, § 26 Abs. 1 Satz 1, § 54
Abs. 1 Satz 1 oder § 58 Abs. 4 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig abgibt,

8. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit § 13
Abs. 2 oder § 58 Abs. 4 Satz 2, § 11 Abs. 5 Satz 2 oder 3, jeweils auch in
Verbindung mit § 12a Abs. 2 oder § 13 Abs. 2, § 22 Abs. 7 Satz 2 oder 3, §
33 Abs. 3 Satz 2 oder 3 oder § 40 Abs. 2 Satz 2 oder 3 ein Buch oder eine
Anschreibung nicht aufrechnet, einen Bestand nicht anmeldet oder andere
Mineralöle in die Bestandsaufnahme oder die Anmeldung nicht einbezieht,

9. entgegen § 18 Abs. 2 Satz 4 oder § 31 Abs. 2 Satz 5 einen Registerauszug
nicht vorlegt,

10. entgegen § 23 Abs. 3, auch in Verbindung mit Abs. 9, § 23 Abs. 7 Satz 1
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oder Abs. 16, § 26 Abs. 2 oder 3 Satz 1, dieser auch in Verbindung mit §
35 Abs. 3, § 28 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Satz 1,
§ 28 Abs. 5 oder § 33 Abs. 8 Satz 2 eine Eintragung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig vornimmt,

11. entgegen § 23 Abs. 10 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 15, § 26 Abs. 1a
Satz 1, § 28 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Satz 1,
oder § 45 Abs. 1 Satz 1 ein Dokument nicht ausfertigt,

12. entgegen § 23 Abs. 10 Satz 5, auch in Verbindung mit Abs. 15, § 28 Abs. 1
Satz 3, auch in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Satz 1, § 30 Abs. 1 Satz 1,
auch in Verbindung mit § 33 Abs. 8 Satz 1, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 45
Abs. 1 Satz 3 ein Dokument nicht mitführt,

13. entgegen § 24 Abs. 2 Satz 1, § 24a Abs. 2 Satz 1, § 25 Abs. 3 Satz 1, § 44
Abs. 3 Satz 1 oder § 58 Abs. 3 Satz 2 eine Steuererklärung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig abgibt oder eine Steuer nicht oder nicht
richtig berechnet,

14. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 oder § 30 Abs. 1 Satz 5 einer Eintragung die
dort bezeichnete Ablichtung nicht beifügt oder

15. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 3 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit § 33
Abs. 8 Satz 1, den Rückschein oder die Ablichtung oder entgegen § 39 Abs.
2 die Ausfertigung oder das Handelsdokument nicht oder nicht rechtzeitig
zurücksendet.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 381 Abs. 1 Nr. 2 der Abgabenordnung handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 5 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder § 58 Abs. 4

Satz 2, oder § 10 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2, Mineralöl
herstellt, lagert oder entnimmt,

2. entgegen § 23 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 9, Mineralöl
übergibt,

3. entgegen § 23 Abs. 12 Satz 1 oder § 36 Abs. 4 Satz 1 den Inhalt einer
Sendung nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Form kennzeichnet,

4. entgegen § 23 Abs. 17 Satz 1 Nr. 3 Mineralöl ohne eine Zulassung an andere
Personen abgibt,

5. (weggefallen)
6. entgegen § 56 Satz 1 Mineralöl nicht abläßt,
7. entgegen § 56 Satz 5 in Verbindung mit Satz 4 ein Fahrzeug nicht vorführt

oder
8. entgegen § 56 Satz 6 Mineralöl nicht abliefert.
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Zu § 31 Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe a und Abs. 3 Nr. 5 des Gesetzes -

MinöStV § 61 Übergangsregelung

Bis zum 31. Dezember 1998 gelten Blockheizkraftwerke, die in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet zur öffentlichen Versorgung mit Strom und
Fernwärme eingesetzt werden, auch dann als ortsfest, wenn sie nicht ausschließlich
für eine dauernde Nutzung am Standort der Errichtung ausgelegt sind. Für Betreiber
von ortsfesten Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des
Gesetzes oder § 4 Abs. 2 des Gesetzes, die vor dem 30. Juli 1996 in Betrieb genommen
worden sind, gilt abweichend von den Nummern 1.1.2.2, 1.3.2, 1.4.2.2 und 2.2 der
Anlage 1 zu dieser Verordnung die Erlaubnis zur Verwendung von steuerbegünstigtem
Mineralöl in diesen Anlagen bis zum 1. April 1997 weiterhin als allgemein erteilt.
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- Inkrafttreten

MinöStV § 62 Inkrafttreten

§ 2 Abs. 1 und 2 Satz 1, §§ 24, 25 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3, § 44 Abs. 2, §§
49 bis 53, § 56 Satz 4 bis 7 sowie § 61 treten mit Wirkung vom 1. Januar 1993 in
Kraft. Im übrigen tritt diese Verordnung am Tage nach der Verkündung in Kraft.

MinöStV Anlage 1 (zu § 21 Abs. 1)

< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2502 - 2508;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote >

Die Verwendung und die Verteilung von steuerbegünstigtem Mineralöl oder das
Verbringen aus dem Steuergebiet ist in den nachstehenden Fällen unter Verzicht auf
eine förmliche Einzelerlaubnis allgemein erlaubt:
-------------------------------------------------------------------------------

I a) Art des Mineralöls I I
Nr. I b) Personenkreis I Begünstigung I Voraussetzungen

-------------------------------------------------------------------------------
1 I 2 I 3 I 4

-------------------------------------------------------------------------------
1 I a) Gase I I
1.1 I a) Erdgas und andere I Verteilung und I Jeder Lieferer hat die

I gasförmige I Verwendung zur I in die Hand des
I Kohlenwasserstoffe I Eichung von Heiz- I Empfängers übergehenden
I b) Verteiler, I kesseln oder zu I Rechnungen, Liefer-
I Verwender I Labor- und I scheine oder Liefer-
I I ähnlichen Zwecken I verträge mit folgendem
I I I Hinweis zu versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
I I I Mineralöl! Darf nicht
I I I als Kraft- oder Heiz-
I I I stoff oder zur
I I I Herstellung solcher
I I I Stoffe verwendet
I I I werden."

1.1.1 I a) Erdgas und andere I Verteilung und I Die Gase müssen nach § 3
I gasförmige Kohlen- I Verwendung als I Abs. 1 Nr. 2 des
I wasserstoffe nach I Kraftstoff zum I Gesetzes oder nach
I § 3 Abs. 1 Nr. 2 I Antrieb von I § 24 Abs. 1a ermäßigt
I des Gesetzes I Verbrennungsmotoren versteuert sein.
I b) Verteiler, I in Fahrzeugen nach I
I Verwender I § 3 Abs. 1 Nr. 2 I
I I des Gesetzes I

1.1.2.1 I a) Erdgas und andere I Verteilung zu I Die Gase müssen nach § 3
I gasförmige I Zwecken, die nach I Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
I Kohlenwasserstoffe I § 3 Abs. 2 und 3 I Buchstabe a, § 3 Abs. 3
I nach § 3 Abs. 2 I Satz 1 Nr. 1, 2, 4 I Satz 1 oder § 32 Abs. 1
I Satz 1 Nr. 3 I und 5, § 4 Abs. 1 I des Gesetzes ermäßigt
I Buchstabe a des I Nr. 1 und 2 und I versteuert sein.
I Gesetzes I § 32 Abs. 1 des I Jeder Lieferer hat die
I b) Verteiler I des Gesetzes I in die Hand des
I I begünstigt sind I Empfängers übergehenden
I I I Rechnungen,
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I I I Lieferscheine oder
I I I Lieferverträge mit
I I I folgendem Hinweis
I I I zu versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
I I I Mineralöl! Darf nicht
I I I zum Antrieb von Motoren
I I I verwendet werden, außer
I I I zum Antrieb von
I I I Gasturbinen und
I I I Verbrennungsmotoren in
I I I ortsfesten Anlagen, die
I I I ausschließlich
I I I a) (vorbehaltlich einer
I I I Erlaubnis nach § 19
I I I der Mineralölsteuer-
I I I Durchführungs-
I I I verordnung)
I I I der gekoppelten
I I I Erzeugung von Wärme
I I I und Kraft (Kraft-
I I I Wärme-Kopplung) oder
I I I b) der Abdeckung von
I I I Spitzenlasten in der
I I I öffentlichen Strom-
I I I versorgung oder
I I c) dem leitungsgebundenen
I I I Gastransport oder
I I I der Gasspeicherung
I I I oder
I I I d) (befristet bis zum
I I I 31.12.2004)
I I I der Strom- oder
I I I Wärmeerzeugung oder
I I I e) der vorübergehenden
I I I Stromversorgung im
I I I Falle des Ausfalls
I I I oder der Störung der
I I I sonst üblichen
I I I Stromversorgung
I I I (Notstromaggregat)
I I I dienen.
I I I Jede andere motorische
I I I Verwendung hat steuer-
I I I und strafrechtliche
I I I Folgen!"

1.1.2.2 I a) wie Nummer 1.1.2.1 I Verwendung zu I Die Gase müssen nach
I b) Verwender I Zwecken, die nach I § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
I I § 3 Abs. 2 und 3 I Buchstabe a, § 3 Abs. 3
I I Satz 1 Nr. 2, 4 I Satz 1 oder § 32 Abs. 1
I I und 5, § 4 Abs 1 I des Gesetzes ermäßigt
I I Nr. 1 und 2 und I versteuert sein.
I I § 32 Abs. 1 des I
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I I Gesetzes I
I I begünstigt sind I

1.1.3 I a) Erdgas und andere I Verwendung zur I Die Gase müssen nach § 3
I gasförmige Kohlen- I Stromerzeugung I Abs. 3 Satz 1 des
I wasserstoffe nach I nach § 3 Abs. 3 I Gesetzes ermäßigt
I § 3 Abs. 2 Satz 1 I Satz 1 Nr. 3 des I versteuert sein.
I Nr. 3 Buchstabe a I Gesetzes I
I des Gesetzes, die I I
I als Entlösungsgase I I
I bei der Erdöl- und I I
I Erdgasgewinnung I I
I anfallen I I
I b) Verwender I I

1.2 I a) Gasförmige Kohlen- I Verteilung und Jeder Lieferer hat die in
I wasserstoffe nach I Verwendung zu I die Hand des Empfängers
I § 4 Abs. 2 Nr. 1 I Zwecken, die nach I übergehenden Rechnungen,
I des Gesetzes und I § 4 Abs. 2 des I Lieferscheine oder
I Mineralöle nach I Gesetzes I Lieferverträge mit
I § 4 Abs. 2 Nr. 2 I begünstigt sind I folgendem Hinweis zu
I des Gesetzes I I versehen:
I b) Verteiler, I I "Steuerbegünstigtes
I Verwender I I Mineralöl! Darf nicht
I I I zum Antrieb von Motoren
I I I verwendet werden,
I I I außer zum Antrieb
I I I von Gasturbinen und
I I I Verbrennungsmotoren in
I I I ortsfesten Anlagen, die
I I I ausschließlich
I I I a) der Strom- oder
I I I Wärmeerzeugung oder
I I b) dem leitungsgebundenen
I I I Gastransport oder der
I I I Gasspeicherung
I I I dienen.
I I I Jede andere motorische
I I I Verwendung hat steuer-
I I I und strafrechtliche
I I I Folgen!"

1.3 I a) Flüssiggase I I
1.3.1.1 I a) wie Nummer 1.3 I Verteilung und I Das Flüssiggas muss

I b) Verteiler, I Verwendung als I nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
I Verwender I Kraftstoff I Buchstabe a des
I I unvermischt mit I Gesetzes ermäßigt
I I anderen Mineral- I versteuert sein.
I I ölen zum Antrieb I
I I von Verbrennungs- I
I I motoren in I
I I Fahrzeugen nach I
I I § 3 Abs. 1 Nr. 1 I
I I Buchstabe a des I
I I Gesetzes I

1.3.1.2 I a) wie Nummer 1.3 I Verteilung und I Das Flüssiggas muss nach
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I b) Verteiler, I Verwendung als I § 3 Abs. 1 Nr. 1
I Verwender I Kraftstoff I Buchstabe b des
I I unvermischt mit I Gesetzes ermäßigt
I I anderen Mineralölen versteuert sein.
I I zum Antrieb von I
I I Verbrennungsmotoren
I I nach § 3 Abs. 1 I
I I Nr. 1 des Gesetzes I

1.3.2.1 I a) wie Nummer 1.3 I Verteilung zu I Das Flüssiggas muss
I b) Verteiler I Zwecken, die nach I nach § 3 Abs. 2 Satz 1
I I § 3 Abs. 2 und 3 I Nr. 3 Buchstabe b,
I I Satz 1 Nr. 1, 2 und § 3 Abs. 3 Satz 1 oder
I I 5, § 4 Abs. 1 Nr. 1 § 32 Abs. 1 des
I I und 2 und § 32 I Gesetzes ermäßigt
I I Abs. 1 des Gesetzes versteuert sein.
I I begünstigt sind I Jeder Lieferer hat die
I I I in die Hand des
I I I Empfängers übergehenden
I I I Rechnungen,
I I I Lieferscheine oder
I I I Lieferverträge mit
I I I folgendem Hinweis zu
I I I versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
I I I Mineralöl! Darf nicht
I I I zum Antrieb von
I I I Motoren verwendet
I I I werden, außer zum
I I I Antrieb von Gasturbinen
I I I und Verbrennungsmotoren
I I I in ortsfesten Anlagen,
I I I die ausschließlich
I I I a) (vorbehaltlich einer
I I I Erlaubnis nach § 19
I I I der Mineralölsteuer-
I I I Durchführungs-
I I I verordnung) der
I I I gekoppelten Erzeugung
I I I von Wärme und Kraft
I I I (Kraft-Wärme-
I I I Kopplung) oder
I I I b) der Abdeckung von
I I I Spitzenlasten in
I I I der öffentlichen
I I I Stromversorgung oder
I I I c) (befristet bis zum
I I I 31.12.2004) der
I I I Strom- oder
I I I Wärmeerzeugung oder
I I I d) der vorübergehenden
I I I Stromversorgung im
I I I Falle des Ausfalls
I I I oder der Störung der
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I I I sonst üblichen
I I I Stromversorgung
I I I (Notstromaggregat)
I I I dienen.
I I I Jede andere motorische
I I I Verwendung hat steuer-
I I I und strafrechtliche
I I I Folgen!"
I I I Der Hinweis kann bei
I I I Abgabe von Kleinflaschen
I I I oder Kartuschen mit
I I I einem Füllgewicht bis
I I I 5 kg entfallen, wenn der
I I I Abgabepreis an Verwender
I I I 1 EUR/kg übersteigt.

1.3.2.2 I a) wie Nummer 1.3 I Verwendung zu I Das Flüssiggas muss
I b) Verwender I Zwecken, die nach I nach § 3 Abs. 2 Satz 1
I I § 3 Abs. 2 und 3 I Nr. 3 Buchstabe b, § 3
I I Satz 1 Nr. 2 und 5,I Abs. 3 Satz 1 oder § 32
I I § 4 Abs. 1 Nr. 1 I Abs. 1 des Gesetzes
I I und 2 und § 32 I ermäßigt versteuert
I I Abs. 1 des Gesetzes sein.
I I begünstigt sind I

1.3.3 I a) Flüssiggase der I Verteilung und I Jeder Lieferer hat die
I Unterposition I Verwendung zu I in die Hand des
I 2711 1400 der I Zwecken, die nach I Empfängers übergehenden
I Kombinierten I § 4 Abs. 1 Nr. 2 I Rechnungen,
I Nomenklatur (KN) I des Gesetzes I Lieferscheine oder
I b) Verteiler, I begünstigt sind I Lieferverträge mit
I Verwender I I folgendem Hinweis zu
I I I versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
I I I Mineralöl! Darf nicht
I I I als Kraft- oder
I I I Heizstoff oder zur
I I I Herstellung solcher
I I I Stoffe verwendet
I I I werden!"

1.3.4 I a) wie Nummer 1.3 I Beförderung I Nicht entleerbare
I b) Beförderer, I I Restmengen in
I Empfänger I I Druckbehältern von
I I I Tankwagen, Kesselwagen
I I I und Schiffen

2 I a) Leichtes Heizöl I I
I (§ 1 Abs. 1 und I I
I § 11a der Heizöl- I I
I kennzeichnungs- I I
I verordnung) I I
I und Mineralöle nach I
I § 3 Abs. 2 Satz 1 I I
I Nr. 2 des Gesetzes I I

2.1 I a) wie Nummer 2 I Verteilung zu I Das Mineralöl muss nach
I b) Verteiler I Zwecken, die nach I § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
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I I § 3 Abs. 2 und 3 I oder 2, § 3 Abs. 3 Satz
I I Satz 1 Nr. 1, 2 I 1 oder § 32 Abs. 1 des
I I und 5, § 4 Abs. 1 I Gesetzes ermäßigt
I I Nr. 1 und 2 und I versteuert sein.
I I § 32 Abs. 1 des Jeder Lieferer hat die in
I I Gesetzes I die Hand des Empfängers
I I begünstigt sind I übergehenden Rechnungen,
I I I Lieferscheine oder
I I I Lieferverträge mit
I I I folgendem Hinweis zu
I I I versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
I I I Mineralöl!
I I I Darf nicht zum Antrieb
I I I von Motoren verwendet
I I I werden, außer zum
I I I Antrieb von Gasturbinen
I I I und Verbrennungsmotoren
I I I in ortsfesten Anlagen,
I I I die ausschließlich
I I I a) (vorbehaltlich einer
I I I Erlaubnis nach § 19
I I I der Mineralölsteuer-
I I I Durchführungs-
I I I verordnung)
I I I der gekoppelten
I I I Erzeugung von Wärme
I I I und Kraft (Kraft-
I I I Wärme-Kopplung) oder
I I I b) der Abdeckung von
I I I Spitzenlasten in der
I I I öffentlichen Strom-
I I I versorgung oder
I I I c) (befristet bis zum
I I I 31.12.2004)
I I I der Strom- oder
I I I Wärmeerzeugung oder
I I I d) der vorübergehenden
I I I Stromversorgung im
I I I Falle des Ausfalls
I I I oder der Störung der
I I I sonst üblichen
I I I Stromversorgung
I I I (Notstromaggregat)
I I I dienen.
I I I Jede andere motorische
I I I Verwendung, insbesondere
I I I die Verwendung als
I I I Kraftstoff in
I I I Fahrzeugen, hat steuer-
I I I und strafrechtliche
I I I Folgen!"

2.2 I a) wie Nummer 2 I Verwendung zu I Das Mineralöl muss nach
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I b) Verwender I Zwecken, die nach I § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
I I § 3 Abs. 2 und 3 I oder 2, § 3 Abs. 3
I I Satz 1 Nr. 2 und I Satz 1 oder § 32 Abs. 1
I I 5, § 4 Abs. 1 I des Gesetzes ermäßigt
I I Nr. 1 und 2 und I versteuert sein.
I I § 32 Abs. 1 des I
I I Gesetzes begünstigt
I I sind I

3 I a) Spezial- und Test- I I
I benzin der Unter- I I
I positionen I I
I 2710 0021 und I I
I 2710 0025 und I I
I entsprechende I I
I Erzeugnisse der I I
I Unterpositionen I I
I 2707 10 bis I I
I 2707 30 und I I
I 2707 50 der KN; I I
I mittelschwere Öle I I
I der Position 2710 I I
I und entsprechende I I
I Erzeugnisse der I I
I Unterpositionen I I
I 2707 10 bis I I
I 2707 30 und I I
I 2707 50 der KN; I I
I Mineralöle mit I I
I Pharmakopoe- oder I I
I Analysen- I I
I bezeichnung; I I
I Gasöle der I I
I Position 2710 der I I
I KN; Mineralöle der I I
I Unterposition I I
I 2901 10 der KN und I I
I Mineralöle der I I
I Unterpositionen I I
I 2902 20 bis I I
I 2902 44 der KN I I

3.1 I a) wie Nummer 3 I Verteilung und I Jeder Lieferer hat die
I b) Verteiler, I Verwendung nach in die Hand des Empfängers
I Verwender I § 4 Abs. 1 Nr. 2 I übergehenden Rechnungen,
I I des Gesetzes als I Lieferscheine oder
I I Schmierstoffe I Lieferverträge mit
I I (auch zur I folgendem Hinweis zu
I I Herstellung von I versehen:
I I Zweitakter- I "Steuerbegünstigtes
I I gemischen), I Mineralöl! Darf nicht
I I Formenöl, Stanzöl, I als Kraft- oder
I I Schalungs- und I Heizstoff oder zur
I I Entschalungsöl, I Herstellung solcher
I I Trennmittel, I Stoffe verwendet
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I I Gaswaschöl, I werden!"
I I Rostlösungs- und I Bei Packungen für den
I I Korrosions- I Einzelverkauf genügt
I I schutzmittel, I der Hinweis auf den
I I Konservierungs- und inneren Umschließungen.
I I Entkonservierungs- I Er kann bei Packungen
I I mittel, I bis zu 5 l oder 5 kg
I I Reinigungsmittel, I entfallen.
I I Bindemittel, I
I I Presswasserzusatz, I
I I Imprägniermittel, I
I I Isolieröl und I
I I -mittel, Fuß- I
I I boden-, Leder- I
I I und Hufpflege- I
I I mittel, Weich- I
I I macher - auch zur I
I I Plastifizierung I
I I der Beschichtungs- I
I I massen von Farb- I
I I schichtenpapier -, I
I I Saturierungs- und I
I I Schaumdämpfungs- I
I I mittel, Schädlings-
I I bekämpfungs- und I
I I Pflanzenschutz- I
I I mittel oder I
I I Trägerstoffe I
I I dafür, Vergüteöl, I
I I Material- I
I I bearbeitungsöl, I
I I Brünierungsöl, I
I I Wärmeübertragungs- I
I I öl und Wärmeträger-I
I I öl, Hydrauliköl, I
I I Dichtungsschmieren,
I I Tränköl, Schmälz-, I
I I Hechel- und I
I I Batschöl, Textil- I
I I und Lederhilfsmittel

3.2 I a) wie Nummer 3 I Verteilung und I Gasöl in Ampullen bis zu
I b) Verteiler, I Verwendung zu I 250 ccm; andere in
I Verwender I anderen als den in I handelsüblichen
I I Nummer 3.1 I Behältern bis zu 220 l
I I genannten, nach I Nenninhalt. Jeder
I I § 4 Abs. 1 Nr. 2 I Lieferer hat die in die
I I des Gesetzes I Hand des Empfängers
I I begünstigten I übergehenden Rechnungen,
I I Zwecken I Lieferscheine oder
I I I Lieferverträge mit
I I I folgendem Hinweis
I I I zu versehen:
I I I "Steuerbegünstigtes
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I I I Mineralöl! Darf nicht
I I I als Kraft- oder
I I I Heizstoff oder zur
I I I Herstellung solcher
I I I Stoffe verwendet
I I I werden!"
I I I Bei Packungen für den
I I I Einzelverkauf genügt
I I I der Hinweis auf den
I I I inneren Umschließungen.
I I I Er kann bei Packungen
I I I bis zu 5 l oder 5 kg
I I I entfallen.

4 I a) Flugbenzin, leichte Verwendung als I
I Flugturbinenkraft- I Luftfahrtbetriebs- I
I stoffe, schwere I stoffe I
I Flugturbinen- I I
I kraftstoffe für I I
I Luftfahrzeuge nach I I
I § 4 Abs. 1 Nr. 3 I I
I Satz 2 des Gesetzes I

4.1 I a) wie Nummer 4 I Verwendung in I
I b) Luftfahrt- I Luftfahrzeugen mit I
I unternehmen I einem Höchstgewicht
I I von mehr als 12 t, I
I I die ausschließlich I
I I für die I
I I gewerbsmäßige I
I I Beförderung von I
I I Personen oder I
I I Sachen oder für I
I I die entgeltliche I
I I Erbringung von I
I I Dienstleistungen I
I I eingesetzt werden I

4.2 I a) wie Nummer 4 I Verwendung in I
I b) Luftrettungsdienste Luftfahrzeugen, I
I I die ausschließlich I
I I für Zwecke der I
I I Luftrettung I
I I eingesetzt werden I

4.3 I a) wie Nummer 4 I Verwendung in I
I b) Bundeswehr sowie I Luftfahrzeugen, I
I in- und aus- I die ausschließlich I
I ländische Behörden I für dienstliche I
I I Zwecke eingesetzt I
I I werden I

5 I a) Schiffsbetriebs- I I
I stoffe nach § 4 I I
I Abs. 1 Nr. 4 und I I
I Abs. 3 des I I
I Gesetzes I I

5.1 I a) Schiffsbetriebs- I Verwendung als I Die Betriebsstoffe
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I stoffe wie Nummer I Schiffsbetriebs- I müssen sich in
I 5, die bei der I stoff auf Schiffen, Tankanlagen befinden,
I Einfahrt in oder I die nach § 4 I die mit dem Schiff fest
I der Durchfahrt I Abs. 1 Nr. 4 des I verbunden sind.
I durch das Steuer- I Gesetzes I
I gebiet mitgeführt I begünstigt sind I
I werden I I
I b) Verwender I I

5.2 I a) Schiffsbetriebs- I Verwendung als I Die Betriebsstoffe
I stoffe wie Nummer I Schiffsbetriebs- I müssen sich in
I 5, die zur I stoff auf I Tankanlagen befinden,
I Verwendung auf I Schiffen, die nach I die mit dem Schiff fest
I Meeresgewässern I § 4 Abs. 1 Nr. 4 I verbunden sind.
I oder auf See- I des Gesetzes I
I schifffahrtsstraßen begünstigt sind; I
I für seewärtige I ausgenommen sind I
I Ein- und Ausfahrten schwimmende I
I bezogen werden I Arbeitsgeräte I
I b) Verwender I I

5.3 I a) wie Nummer 5 I Verwendung als I
I b) Bundeswehr sowie I Schiffsbetriebs- I
I in- und I stoff auf Schiffen,I
I ausländische I die ausschließlich I
I Behördenschiffe I für dienstliche I
I I Zwecke eingesetzt I
I I werden. I

6 I a) Heizöladditives I Verteilung und I Das Mineralöl muss nach
I der Position 3811 I Verwendung als I § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
I der KN und andere I Zusatz zu leichtem I 2 oder Abs. 7 des
I Mineralöle nach I Heizöl oder zu I Gesetzes ermäßigt
I § 3 Abs. 7 des I Mineralölen nach I versteuert sein.
I Gesetzes, I § 3 Abs. 2 Satz 1 I
I aa) die als Zusatz I Nr. 2 des Gesetzes I
I zu leichtem I I
I Heizöl verwendet I
I werden sollen I I
I und nach § 3 I I
I Abs. 2 des I I
I Gesetzes I I
I gekennzeichnet I I
I sind oder auf I I
I deren I I
I Kennzeichnung I I
I nach § 1a I I
I verzichtet I I
I worden ist I I
I oder I I
I bb) die als Zusatz I I
I zu Mineralölen I I
I nach § 3 Abs. 2 I
I Satz 1 Nr. 2 I I
I des Gesetzes I I
I verwendet I I
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I werden sollen I I
I b) Verteiler, I I
I Verwender I I

7 I a) Heizöle der I Beförderung I Nicht entleerbare
I Position 2710 der I I Restmengen (sog. Slop)
I KN I I in Tankschiffen. Die
I b) Beförderer I I Restmengen sind unter
I I I der Bezeichnung "Slop"
I I I im Schiffsbedarfsbuch
I I I aufzuführen. Sie können
I I I an die nach dem
I I I Abfallgesetz genehmigten
I I I oder zugelassenen
I I I Sammelstellen oder
I I I Abfallentsorgungs-
I I I anlagen abgeliefert
I I I werden. Die
I I I Empfangsbescheinigung
I I I ist dem Schiffs-
I I I bedarfsbuch beizufügen.
I I I Die Unterlagen sind auf
I I I Verlangen den
I I I Bediensteten der
I I I Zollverwaltung
I I I vorzulegen. Das
I I I Verbringen aus dem
I I I Steuergebiet steht der
I I I Ablieferung gleich.

8 I a) alle Mineralöle, I Verbringen aus dem I
I die nach Nummer 1 I Steuergebiet I
I bis 6 und 11 im I I
I Rahmen einer I I
I allgemeinen I I
I Erlaubnis verteilt I I
I oder verwendet I I
I werden dürfen I I
I b) Verteiler, I I
I Verwender I I

9 I a) alle Mineralöle I Verwendung als I
I nach § 1 Abs. 3 I Probe nach § 4 I
I des Gesetzes I Abs. 1 Nr. 5 des I
I b) Verteiler, I Gesetzes I
I Verwender I I

10 I a) alle Mineralöle I Vernichtung; I Die Vernichtung ist
I nach § 1 Abs. 3 I als Vernichtung I vorher dem Hauptzollamt
I des Gesetzes I gilt auch das I anzuzeigen. Die Anzeige
I b) Verteiler, I Verbrennen von I ist für Mengen bis 50 kg
I Verwender I Mineralölen in I im einzelnen Falle nicht
I I Anlagen, die zur I erforderlich.
I I schadlosen I
I I Beseitigung von I
I I Abfällen, Müll I
I I oder ähnlichen I
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I I Rückständen durch I
I I Bundes-, Landes- I
I I oder Gemeinde- I
I I behörden I
I I zugelassen sind. I

11 I a) feste Heizstoffe, I Verteilung und I Die Mineralöle müssen
I die Mineralöle I Verwendung zu I nach § 3 Abs. 2 Satz 1
I nach § 1 Abs. 2 I Zwecken, die nach I Nr. 2 Buchstabe a des
I Satz 1 Nr. 13 des I § 3 Abs. 2 Satz 1 I Gesetzes ermäßigt
I Gesetzes sind I Nr. 2 des Gesetzes I versteuert sein (§ 3
I b) Verteiler, I begünstigt sind I Abs. 7 des Gesetzes).
I Verwender I I

-------------------------------------------------------------------------------

MinöStV Anlage 2 (zu § 59 Satz 1 Nr. 1) Mengenermittlung von Mineralölen

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1993, 1633 )

1. Dichtekorrektur und Volumenkorrektur
(1) Die Errechnung von p(tief)15 aus p(tief)t' (Dichtekorrektur auf
p(tief)15), die Errechnung von von V(tief)15 aus V(tief)t und Beta(tief)t
(Volumenkorrektur auf V(tief)15) sowie die Errechnung von V(tief)12 aus
V(tief)t sowie Beta(tief)t und Beta(tief)12 (Volumenkorrektur auf
V(tief)12) erfolgt
a) auf Grund von Formeln mit Hilfe von EDV-Programmen, hierbei ist

abweichend von API/ISO der jeweilige Eingangswert
- der Temperatur auf 0,1 Grad C gerundet,
- der Dichte auf 0,1 kg/cbm gerundet
einzugeben oder

b) unter Verwendung von ausgedruckten Tabellen; hierbei ist abweichend
von API/ISO stets über Temperatur und Dichte zu interpolieren.

(2) Bei Einsatz von EDV-Programmen ist der Volumenkorrekturfaktor
Beta(tief)t und Beta(tief)12 stets mit 4 Stellen nach dem Komma zu
ermitteln.
(3) In Abweichung von DIN/ISO/API gelten die nachstehenden Dichte- und
Temperaturbereiche.

2. Dichte und Temperaturbereiche
( Inhalt: nicht darstellbare Tabelle,
Fundstelle: BGBl. I 1993 S. 1633 )
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